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  3.1 Beschreibung der zum Betrieb erforderlichen technischen
Einrichtungen und Nebeneinrichtungen, sowie der vorgesehenen
Verfahren

3.1.1. Allgemeines

Die Firma Substratwerke Garther Heide GmbH & Co. KG plant in 49685 Emstek die

Erweiterung der bestehenden Anlagen zur Erzeugung von Bio-Substrat zur Erzeugung

von Pilzen und die Umstellung von einem Outdoor- zu einem Vollindoorkonzept.

Die Anlage der Substratwerke Garther Heide GmbH & Co. KG ist mit

Genehmigungsbescheid vom 10.02.1999 erstmalig nach der damaligen Ziffer 8.5

Spalte 2 des Anhangs zur 4. BImSchV genehmigt worden. Die Genehmigung umfasst

eine Erlaubnis zur Herstellung und Produktion von Substrat zur Pilzzucht mit einer

maximal zulässigen Leistung von 200 Tonnen Fertigprodukt pro Woche.

Im Zuge von Ausbau und Erneuerung der Anlage wurden verschiedene

Genehmigungen über das baurechtliche Verfahren genehmigt, da die Zuständigkeiten

im Verlauf der Betriebszeit verändert wurden. Für das nun vorliegende

Änderungsgenehmigungsverfahren soll eine Erhöhung der Durchsatzkapazität auf

116 Tonnen pro Tag mit gleichzeitigem Umbau hin zu einem Vollindoorkonzept

umgesetzt werden..

Die Anlage ist nach Ziffer 8.5.1 GE des Anhangs 1 der 4. BImSchV zuzuordnen:

8.5 Anlagen zur Erzeugung von Kompost aus organischen Abfällen mit einer

Durchsatzkapazität an Einsatzstoffen von

8.5.1 75 Tonnen oder mehr je Tag;

Aus diesem Grund ist ein Änderungsgenehmigungsverfahren gemäß §16 BImSchG

im förmlichen Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen.
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3.1.2 Standortbeschreibung und genehmigter Stand

Die Produktionsstätte der Substratwerke Garther Heide GmbH & Co. KG befindet sich

nordöstlich der Gemeinde Emstek zwischen Emstek und der Autobahn A29. Dies wird

in der folgenden Übersichtskarte deutlich:

Abbildung 1: Standortübersicht (© LGLN, 2022)
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Abbildung 2: Detailübersicht Bestand

Die Produktionsstätte ist im heutigen Bestand ursprünglich im Jahr 1999 genehmigt

worden und im Laufe der Jahre mit verschiedenen Umbaumaßnahmen erweitert bzw.

ausgebaut worden. Eine Übersicht des genehmigten Bestands mit entsprechenden

Jahresangaben befindet sich im Anhang des Kapitel 3.1 an diese

Betriebsbeschreibung.

Die bisherige Bauhistorie mit Akzenzeichen:

Nr. Bauprojekt Datum   Aktenzeichen
1 Neubau Substratwerk, Bj. 1999 10.02.1999 Az.: 980070 5.2/52/98 Rö/Kr

3 Stb.-Rundbehälter, Bj. 1999 10.02.1999 Az.: 980070 5.2/52/98 Rö/Kr

4 Zuwegung, Bj. 1999 10.02.1999 Az.: 980070 5.2/52/98 Rö/Kr

5+5a Asphaltdecke, Bj. 1999 10.02.1999 Az.: 980070 5.2/52/98 Rö/Kr

6 Wall / Eingrünung, Bj. 2001 09.01.2001 Az.: 4066/98

7 Löschwasserteich, Bj. 2001 08.05.2000 Nr. 31/00
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8 Erweiterung Substratwerk, Bj.

2008 + Bunker 2008

30.07.2008 Az.: 2412/2006

9 Überdachung Halle, Bj. 2010 19.04.2010 Az.:1089/2009

10 Festmist- und Gipslagerfläche, Bj.

2010

19.04.2010 Az.:1089/2009

11 Belüftungsstutzen Anbau, Bj. 2010 19.04.2010 Az.:1089/2009

12 Fahrsilowand Entleerungshalle,

Bj. 2010

19.04.2010 Az.:1089/2009

13 Entleerungshalle, Bj. 2011 28.02.2011 Az.: 2158/2010

14 Maschinenhalle, Bj. 2010 28.02.2011 Az.: 2158/2010

15 Neubau Büro, Bj. 2012 + Erw. 1.

OG, Bj. 2017

16.04.2012 Az.: 0235/2012

16 Stb.-rundbehälter II, Bj. 2017 22.02.2017 Az.: 2830/2016
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3.1.3 Betriebsbeschreibung Indoor-Konzept

Im Substratwerk wird ein durchwachsenes Champignon- und Pilzsubtrat hergestellt

Dieses Substrat dient zur Produktion von Champignons und Pilzen und wird an Züchter

verkauft. Zu diesem Zweck wird Stroh, Mist, Gips sowie eine Pilzbrut

zusammengebracht. Eine genaue Beschreibung der Einsatzstoffe erfolgt im Kapitel
3.1.4.

Die vorhandene Anlage soll durch eine Vollindoor-Produktion ersetzt werden. Die

Verfahrensschritte ändern sich gegenüber der genehmigten Anlage nicht wesentlich.

Die neue Vollindoor-Fertigung ist nach derzeitigem Planungsstand im Aufbau wie folgt

geplant:

Schritt 1  Mischhalle BE 0100

Die Strohballen werden über lokale Landwirt bezogen und angeliefert. Die Strohballen

werden dann abgewickelt. Auf das abgewickelte Stroh wird Wasser und Geflügelmist

aufgegeben. Die benötigte Wassermenge ist insbesondere von der Feuchte des

Strohs abhängig. Da das Endprodukt, das Champignonsubstrat, zwischen 65-70%

Feuchte enthält und ein Großteil des Wassers während der Fermentation verdampft,

ist für die Kompostierung relativ viel Wasser nötig. Aus diesem Grund wird das

Regenwasser vom Dach und den befestigten Flächen des Altbetriebs in dafür

aufgestellte und genehmigte Wasserbehälter (ca. 2.000 m³ Volumen) gesammelt und

bereitgestellt. In trockenen Phasen während des Jahres kann das Wasser über zwei

eigene Brunnenanlagen gefördert und verwendet werden. Die genehmigte
Wassermenge beträgt insgesamt 40.000 m³ / Jahr. Diese wird nicht erhöht.

Schritt 2 + 3 Beschickungshalle und Bunkerbereich BE 0200

Mit Radladern wird diese Mischung auf großen Haufen zusammengeschoben und in

die Bunker gefahren. Die Umsetzungen / Bewegen erfolgen in Abhängigkeit des

Fermentationsgrades. Dieses erfolgt innerhalb der Bunkeranlagen mittels

Zwangsbelüftung. Durch diese intensive Belüftung wird der Kompostzyklus gegenüber

dem bisherigen Verfahren stark reduziert. Die zeitgleich vorhandenen Mengen werden

daher in diesem Schritt verringert.
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Schritt 4 Füllhalle / Tunnelanlage BE 0300

Der Grünkompost aus den Bunkern wird dann mit einem Radlader zur Tunnelanlage

gebracht und dort mit Förderbändern in die Substrattunnel eingefüllt. In diesen Tunneln

wird der Kompost mit Ventilatoren belüftet und pasteurisiert. Nach 7 Tagen wird der

Kompost mittels einer Winde aus den Tunneln herausgezogen und direkt in die
Durchwachstunnel wieder eingefüllt. Während dieses Umladens wird über ein

Förderband die sogenannte Pilzbrut (entspricht dem Saatgut bei Getreide) zugefügt.

Der Kompost verbleibt dann weiter 13-17 Tage in den Tunneln. Während dieser Zeit

durchwächst die das Pilzmycel das Substrat.

Schritt 5 Entleerungshalle / Kundenversand BE 0400

Nach Abschluss dieses Durchwachsprozesses wird das Substrat mit einer Winde aus

den Tunneln gezogen, auf LKW verladen und an die Kunden ausgeliefert.

Hilfsanlagen:

Biofilter BE 1100

Die gesamte geruchsintensive Abluft aus den überdachten Arbeitsbereichen werden

einem Biofilter mit ausreichender Größe zugeführt. Dies sorgt für kaum nennenswerte

Geruchsemissionen im Fernbereich der Anlage. Die Reduktion erfolgt unter Einhaltung

der geltenden Werte der TA Luft. Dies wird durch eine Garantieerklärung abgesichert

und ist darüber hinaus Bestandteil des entsprechenden Kapitels 4. Zudem ist ein

saurer Wäscher zur Reduktion der Ammoniakemissionen verbaut.

Wasserbereitstellung und Speicherung BE 1200

Um den Wasserbedarf zur Produktion sicherzustellen wird das anfallende

Regenwasser in den bereits genehmigten Wassertanks gelagert. Zudem verfügt das

Substratwerk über eigene Wasserbrunnen. Das Produktionswasser wird in diesem

Bereich gespeichert und bereitgestellt.
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3.1.4 Übersicht Einsatzstoffe und Produkte

Die Rohstoffe und die einzelnen Verfahrensschritte werden im nachfolgendem

ausführlich beschrieben und dargestellt.

Rohstoffe
Folgende Rohstoffe werden  nach derzeitiger Berechnung zur Produktion von 100

Tonnen Fertigsubstrat als Einsatzstoffe trocken im Wochenschnitt pro Tag eingesetzt.

Die Durchsatzkapazität pro Tag beträgt dabei maximal 116 Tonnentrocken pro Tag.

(siehe unten)

Die Qualität der Einsatzstoffe als Bio-Naturprodukte schwankt stark. Die folgenden

Angaben der Mengen sind daher als Richtwerte zu verstehen, die natürlichen

Schwankungen unterliegen.

Einsatzstoff Maximale Durchsatzkapazität pro Tag

Stroh

(beispielsweise Roggen, Weizen,

Triticale)

55 t / Tag

Geflügelmist
55 t / Tag

(hohe Schwankungen im Stickstoff-Gehalt)

Gips bis zu 15 t / Tag

Wasser schwankend, je nach Qualität der Rohstoffe

Pilzbrut 2 t / Tag

Die einzelnen Bio-Rohstoffe sind wie folgt zu beschreiben:

Stroh

Das Stroh wird während der Ernte von Landwirten und Lohnunternehmern eingekauft.

Nach einem Ablieferplan wird das Stroh von den Landwirten angeliefert und direkt

verarbeitet. Eine Strohlagerung findet auf dem Betriebsgelände statt, um

gegebenenfalls schwankende Strohjahre bzw. Rohstoffengpässe abzupuffern.
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Geflügelmist

Der Geflügelmist dient bei der Substratproduktion als Stickstoffquelle. Der Mist wird

von Landwirten und Lohnunternehmern aus der Region angekauft. Die Einsatzmenge

kann hierbei aufgrund der unterschiedlichen Stickstoffgehalt schwanken. Die benötige

um die Lagermengen

möglichst gering zu halten.

Gips

Der Gips wird während der Substratproduktion zur Einstellung des pH-Wertes benötigt.

Der Gips wird in einem Silo gelagert und über die Mischanlage in das Substrat

eingemischt.

3.1.3 Betriebszeiten und Betriebspersonal
Die Produktion wird ganzjährig betrieben. Die Arbeitszeiten erstrecken sich dabei

jeden Tag von etwa 06:00 bis 22:00 Uhr. In den Randzeiten vor und nach diesen

Kernzeiten kann es zu Reinigungsarbeiten o.Ä. innerhalb der Hallen kommen. Diese

sind allerdings lärmtechnisch nicht relevant.

Im Maximum befinden sich bis zu drei Mitarbeiter gleichzeitig innerhalb der Produktion.

Darüber hinaus arbeiten weitere Personen im Bürogebäude und in der Instandhaltung.

Die gesetzlichen Arbeitszeiten werden eingehalten. Ausreichende Stellplätze für

PKWs sind vorhanden.
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Antragsteller: Substratwerke Garther Heide GmbH & Co. KG Abs-04-01

Aktenzeichen: AA01208

4.1 Art und Ausmaß aller luftverunreinigenden Emissionen einschließlich
Gerüchen, die voraussichtlich von der Anlage ausgehen werden

4.1.1 Allgemeines

Folgende Emmissionsarten können für die geplante Anlage eine Relevanz haben und bedürfen

daher einer Bewertung:

 Schall

 Geruch

4.1.2 Schallemissionen

Schallemissionen können durch die Anlieferung der Rohstoffe sowie durch die Maschinenteile an

sich entstehen. Die Errichtung und der Betrieb der Anlage erfolgt in einer Halle, die Emissionen von

Schall minimieren. Die weiteren Schallquellen sind im Gutachten in Anlage 3.2 der Firma ZECH

beschrieben. Es zeigt sich zudem, dass dan den relevanten Immissionspunkten die Richtwerte der

TA Lärm um mindestens 12 db(A) unterschritten werden:

4.1.3 Geruchsemissionen

Aufgrund der Umstellung der Produktion auf ein Voll-Indoorkonzept werden alle entstehenden

Gerüchte gezielt einer Abluftbehandlungsanlage (Biofilter) zugeführt. In diesem Biofilter werden die

in der TA Luft geforderten maximalen Geruchseinheiten von 500 GE / m³ sicher eingehalten. Dies

hat der Hersteller in einer Garantieerklärung gegenüber dem Betreiber zugesichert. Der Hersteller

heißt GTL Europe und wird auch die Wartungsarbeiten durchführen.

Auf dieser Basis kommt das Geruchsgutachten der Firma ZECH zu keinen relevanten Immissionen

im Umfeld der Anlage.
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Antragsteller: Substratwerke Garther Heide GmbH & Co. KG Abs-04-01

Aktenzeichen: AA01208

Fazit:

Insgesamt ist das geplante Vorhaben aus Sicht des Antragsstellers mit keinen relevanten

Emissionen und Immissionen verbunden. Dies ist in den Gutachten der Firma ZECH nachgewiesen

worden.
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1 Situation und Aufgabenstellung

Die Substratwerk Garther Heide GmbH & Co. KG plant in 49685 Emstek die Erweiterung der be-

stehenden Anlagen zur Erzeugung von Bio-Substrat zur Erzeugung von Pilzen und die Umstellung

von einem Outdoor- zu einem Vollindoorkonzept.

Im Auftrag der Substratwerk Garther Heide GmbH & Co. KG sind daher die zu erwartenden Ge-

werbelärmimmissionen im Bereich der nächstgelegenen Wohnnachbarschaft zu ermitteln und zu

beurteilen.

Hierzu soll das bestehende Lärmkataster aus dem Jahr 2013 [11] in Verbindung mit einer aktuellen

Betriebsaufnahme mit weiteren Emissionsmessungen fortgeschrieben werden. Die zu erwartenden

Schallemissionsdaten in Verbindung mit der Neuplanung sind auf Basis der vorliegenden Pla-

nungsunterlagen und der Betriebsbeschreibung zu ermitteln. Die Schallemissionen durch die Lie-

ferverkehre sind auf Basis der angegebenen Fahrzeugfrequentierungen unter Berücksichtigung

von Literaturangaben zu bestimmen.

Mit den gewonnenen Emissionsdaten sind Schallausbreitungsberechnungen zur Bestimmung der

Beurteilungspegel in der Nachbarschaft durchzuführen. Die Berechnungsergebnisse sind mit den

Immissionsrichtwerten gemäß TA Lärm [1] zu vergleichen und zu beurteilen. Ergeben sich Über-

schreitungen der Immissionsrichtwerte, sind geeignete Lärmschutzmaßnahmen zu dimensionieren

und anzugeben.

Die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung sind in Form eines gutachtlichen Berichtes

darzustellen.
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2 Beurteilungsgrundlagen

Die Grundlage zur Ermittlung und zur Beurteilung von Geräuschimmissionen gewerblicher und in-

dustrieller Anlagen bildet die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm [1]). Neben

dem Verfahren zur Ermittlung der Geräuschbelastungen nennt die TA Lärm [1] Immissionsricht-

werte, bei deren Einhaltung im Regelfall ausgeschlossen werden kann, dass schädliche Umwelt-

einwirkungen im Einwirkungsbereich gewerblicher oder industrieller Anlagen vorliegen. Die Immis-

sionsrichtwerte sind abhängig von der Gebietsnutzung und sind durch die energetische Summe

der Immissionsbeiträge aller relevant einwirkenden Anlagen, die der TA Lärm [1] unterliegen, ein-

zuhalten.

2.1 Immissionspunkte und -richtwerte

Es werden die dem Betrieb des Substratwerkes Garther Heide in Emstek nächstgelegenen Wohn-

häuser für die Beurteilung der Lärmsituation betrachtet. Die Lage dieser Wohnhäuser sind der An-

lage 1 zu entnehmen (IP 1 bis IP 3).

Die betrachteten Wohngebäude befinden sich im unbeplanten Außenbereich und besitzen dem-

nach im Sinne der TA Lärm [1] den Schutzanspruch wie im Dorf- bzw. Mischgebiet.

Folgende Immissionsrichtwerte sind demnach für die Beurteilung der Lärmsituation heranzuziehen:

Immissionsrichtwerte: 60 dB(A)/45 dB(A) (tags/nachts)

Diese Immissionsrichtwerte dürfen durch kurzzeitige Geräuschspitzen von Einzelereignissen wäh-

rend der Tageszeit um nicht mehr als 30 dB und während der Nachtzeit um nicht mehr als 20 dB

überschritten werden.

Die Beurteilungszeit tags ist die Zeit zwischen 06:00 Uhr und 22:00 Uhr. Als Beurteilungszeitraum

nachts ist gemäß TA Lärm [1] die lauteste Stunde in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr zu

betrachten.
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2.2 Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastung

Da die Immissionsrichtwerte nach TA Lärm [1] akzeptorbezogen sind, ist zur Beurteilung der Ge-

samtbelastung neben den von der zu beurteilenden Anlage verursachten Immissionen (Zusatzbe-

lastung) auch eine evtl. vorliegende Vorbelastung durch Anlagen, für die die TA Lärm [1] gilt, zu

betrachten. Eine Vorbelastung in dem zu beurteilenden Gebiet muss dann nicht ermittelt werden,

wenn die von der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte

am maßgeblichen Immissionsort um mindestens 6 dB unterschreitet.
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Entleerungshalle/Kundenversand

Nach Abschluss dieses Durchwachsprozesses wird das Substrat mit einer Winde aus den Tunneln

gezogen, auf LKW verladen und an die Kunden ausgeliefert.

Aus schalltechnischer Sicht sind folgende Tätigkeiten und Anlagen als relevant einzustufen:

- An- und Abfahrt von Lieferfahrzeugen (LKW und Traktoren)

- Be- und Entladetätigkeiten der Lieferfahrzeuge

- Radlader- und Staplertätigkeiten im Freibereich

- Belüftung der (geplanten) Substrat-Bunker

- Ablüfter vorhandene und geplante Substrat-Tunnel

- Förderbänder (bestehende und geplante)

- Schallabstrahlung über Fassaden und Dächer der Tunnelanlage und Beschickungshalle im

Bestand sowie der geplanten Substrat-Tunnel
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LKW-Verkehre und Maschineneinsätze im Außenbereich

Es sind insgesamt folgende Ansätze zum LKW-Verkehrsaufkommen und für die Maschinenein-

sätze zu berücksichtigen, wobei diese im Außenbereich (außerhalb der Hallen) ausschließlich

während der Tageszeit zwischen 06:00 Uhr und 22:00 Uhr zu betrachten sind. Anlieferungen oder

Abholungen sowie die damit in Verbindung stehenden Verladetätigkeiten finden zwischen

22:00 Uhr und 06:00 Uhr nicht statt.

Tabelle 1 LKW-Verkehr und Maschineneinsätze im Außenbereich

Beschreibung/Tätigkeit Anzahl bzw. Einwirkzeit pro Tag

Anlieferung Stroh/Mist 10

Anlieferung Gips 1

Anlieferung Pilzbrut 1

Versand Fertigware 5

1 Radlader 2 Stunden

1 Gabelstapler 1 Stunde
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4 Ermittlung der Ausgangsdaten

4.1 Vorgehensweise

Das vorliegende Lärmkataster aus dem Jahr 2013 [11] wird unter Berücksichtigung der vorliegen-

den Planungsunterlagen fortgeschrieben. Die seinerzeit ermittelten Schallemissionsdaten wurden

durch aktuelle Schallemissionsmessungen verifiziert, bzw. neu ermittelt.

Die Ansätze zum Betriebsverkehr im Tages- und Nachtzeitraum wurden mit dem Betreiber bespro-

chen und aufgenommen [12].

Die Ergebnisse der Betriebsaufnahme und die ermittelten Emissionsdaten werden in ein dreidi-

mensionales Berechnungsmodell [7] überführt. Anschließend werden Schallausbreitungsberech-

nungen durchgeführt und die durch die jeweilige Betriebssituation im Tages- und Nachtzeitraum

hervorgerufenen Schallimmissionen im Bereich der relevanten Immissionspunkte rechnerisch er-

mittelt.

Die Lage der Anlage, relevanter Quellen und Immissionspunkte kann den Digitalisierungsplänen

der Anlage 1 entnommen werden.

Alle für die einzelnen Geräuschquellen ermittelten Schallleistungspegel bzw. Schallleistungs-Beur-

teilungspegel sind im Detail der Anlage 3 zu entnehmen.

4.2 Messprotokoll

Aufgabenstellung:  Schalltechnische Erfassung der Geräuschemissionen relevanter Betriebs-

vorgänge sowie Anlagen des Substratwerkes Garther Heide in Emstek

Ort:  Garther Heide 9, 49685 Emstek

Messtermin:  26.08.2022

Durchgeführt von:  Dipl.-Ing. Jürgen Gerling
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Anlagen:  Emissionsmessungen an geräuschrelevanten Anlagen. Sämtliche Anlagen

waren nach eigener Inaugenscheinnahme und den Angaben des Betreibers

während der Messungen in repräsentativem Betrieb.

Messgeräte: Bezeichnung Hersteller + Typ Serien-Nr. geeicht bis

Präzisionsschallpegelmesser Norsonic Typ 140 1402843 31.12.2023

Vorverstärker Norsonic Typ 1209 12199 31.12.2023

Mikrofon Norsonic Typ 1225 251385 31.12.2023

Kalibrator Norsonic Typ 1251 27078 31.12.2023

 Vor und nach den Messungen fanden Gerätekalibrierungen mit dem akusti-

schen Kalibrator des Präzisionsschallpegelmessers inklusive Vorverstärker

und Mikrofon statt. Hierbei wurden keine Abweichungen festgestellt.

Witterungsbedin-

gungen:

Datum Temperatur
[°C]

Bewölkung Nieder-
schläge

Windgeschw.
[m/s]

rel. Luft-
feucht. [%]

Luftdruck
[hPa]

26.08.2022 24 - keine 3-4 65 1013

Fremdgeräusche:  Relevante Fremdgeräusche durch z. B. vorbeifahrende KFZ wurden - soweit

möglich - messtechnisch ausgeblendet. Sie wurden bei der Bildung der

Schallleistungspegel ausgenommen.

4.3 Emissionsdaten

4.3.1 Geräusche durch schallabstrahlende Gebäudebauteile, Außenaggregate

Die Schallabstrahlung von Außenflächen eines Gebäudes ins Freie ist insbesondere vom Raumin-

nenpegel Lp,in und dem Schalldämm-

strahlenden Flächen abhängig.

Der Schallleistungspegel LW einer Ersatzschallquelle für einzelne oder zusammengefasste Bau-

teile einer Gebäudehülle wie Wände, Dach, Fenster, Türen oder Öffnungsflächen berechnet sich in

Anlehnung an die DIN EN 12354-4 "Schallübertragung von Räumen ins Freie" [9] wie folgt:

LW = Lp,in + Cd - R' + 10 · log S/S0
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mit

LW Schallleistungspegel der Ersatzschallquelle in dB

Lp,in Schalldruckpegel im Abstand von 1 m bis 2 m vor der Innenseite des Außenbau-

teils oder der Bauteilgruppe in dB

Cd Diffusitätsterm für das Innenschallfeld am Bauteil/an der Bauteilgruppe in dB

R' Bau-Schalldämm-Maß des jeweiligen Bauteils oder der Bauteilgruppe in dB

S Fläche des Bauteils oder der Bauteilgruppe in m²

S0 Bezugsfläche = 1 m²

Der Wert des Diffusitätsterms Cd ist abhängig von der Diffusität des Schallfeldes im Gebäudeinne-

ren und von der raumseitigen Absorption des betrachteten Bauteils oder der Bauteilgruppe in der

Gebäudehülle.

Auf der Grundlage der geplanten Hallen sind die Gebäudebereiche, in denen relevante Innenpegel

vorherrschen bzw. zu erwarten sind, zu berücksichtigen, die in Leichtbauweise (Sandwichpaneele)

erstellt werden. Ferner sind die Öffnungsflächen über geöffnete Tore beurteilungsrelevant.

Für die Umfassungsbauteile wurde als bewertetes Bau-Schalldämm-Maß ein Wert von

Rw = 25 dB berücksichtigt. Dieses Bau-Schalldämm-Maß der Umfassungsbauteile (Isopaneele)

wurde frequenzabhängig eingesetzt. Für die geöffneten Hallentore wurde keine Schalldämmung

berücksichtigt. Die Schallabstrahlung der hochschalldämmenden Fassadenbauteile (z. B. Mauer-

werksfassaden) mit einem Schalldämm-Maß > 50 dB ist gegenüber den leichten Umfassungsbau-

teilen und Öffnungsflächen nicht immissionsrelevant und bleibt deswegen unberücksichtigt.

Aufgrund vor Ort durchgeführter Emissionsmessungen, Erfahrungswerten aus vergleichbaren An-

lagen, der vorliegenden Planungsunterlagen und unter Voraussetzung des aktuellen Standes der

Lärmminderungstechnik werden die nachfolgenden Halleninnenpegel für die weiteren Berechnun-

gen prognostisch in Ansatz gebracht:

- Mischhalle (Beschickung, Fördereinrichtungen, Radlader etc.): Lp,in = 100 dB(A)

- Bunkerhallen: Lp,in = 80 dB(A)

- Lüftungszentrale Bunkerhalle Lp,in = 95 dB(A)
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- Befüllhalle und Verladehalle: Lp,in = 86 dB(A)

- Tunnelhalle (Zwischendach, Belüftungsfläche) Lp,in = 78 dB(A)

Die Planungen zur Belüftung der geplanten Misch- und Bunkerhalle sowie zur Tunnelhalle sind

noch nicht final fertiggestellt. Es wird daher für beide Hallen eine Ersatzschallquelle prognostisch

über den Hallendächern berücksichtigt. Hierbei wird vorausgesetzt, dass bei Einhaltung des aktu-

ellen Standes der Lärmminderungstechnik eine Gesamt-Schallleistung von jeweils LWA = 95 dB für

jede der beiden Hallen nicht überschritten wird.

4.3.2 Betriebsverkehre und Verladegeräusche

Auf dem Betriebsgelände ist nach Betreiberangaben [12] mit den in Kapitel 3 aufgeführten anla-

genbezogenen Verkehren zu rechnen.

Fahrgeräusche LKW/Traktoren

Die Berechnung der zugehörigen Schallleistungspegel basiert auf den Angaben des Hessischen

Landesamtes für Umwelt und Geologie [5] sowie aus der der vorliegenden Studie über die Schalle-

missionen von Landmaschinen des Bundesumweltamtes in Wien [10]. Hiernach sind die Schalle-

missionen von LKW und Traktoren nahezu gleichzusetzen. Es werden die auf die jeweilige Beur-

teilungszeit bezogenen Schallleistungspegel LWAr wie folgt berechnet:

LWAr = LW'A,1h + 10 log n + 10 log (l/1m) - 10 log (Tr/1h)

mit

LW'A,1h  zeitlich gemittelter längenbezogener Schallleistungspegel für 1 LKW pro Stunde

und 1 m Fahrweg

LW'A,1h = 63 dB(A)

n  Anzahl der LKW in der Beurteilungszeit Tr

l  Länge eines Streckenabschnittes in m

Tr  Beurteilungszeit in h.

Für die einzelnen Fahrstrecken werden die zugehörigen Emissionen in Abhängigkeit von den o. g.

Fahrzeugfrequentierungen und Einsatzzeiten einzeln berechnet.
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Stellgeräusche LKW

Für die Geräuschemissionen der Stellvorgänge von LKW werden nach [5] und [6] die nachfolgend

genannten Schallleistungspegel für Einzelereignisse von LKW zugrunde gelegt:

- 1 x Motorstarten: LWAmax  = 100 dB(A)

- 3 x Türenschlagen: LWAmax  = 100 dB(A)

- 5 Minuten Motorleerlauf: LWA      =   94 dB(A)

- 1 x Bremsen entlüften: LWAmax  = 104 dB(A)

Hieraus errechnet sich nach dem 5-Sekunden-Taktmaximalpegelverfahren für den Stellvorgang

eines LKW je Stunde ein Schallleistungs-Beurteilungspegel von

LWAr,1h = 84,8 dB(A).

Rangiervorgänge LKW

Für Rangiervorgänge von LKW wird nach [5] ein längenbezogener Beurteilungs-Schallleistungspe-

gel pro Stunde und Ereignis von

LW'A,1h = 68,0 dB(A)

angesetzt. Teilweise wird das Rangieren der LKW bereits durch die Lage der jeweiligen Fahrspu-

ren berücksichtigt.

PKW-Geräusche

Die Geräuschemissionen des Parkplatzes werden nach der Parkplatzlärmstudie 2007 [6] mit dem

Eintrag "Besucher- und Mitarbeiter-Parkplätze" berechnet.

LW = LW0 + KPA + KI + KD + KStrO

mit

LW0 Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung/h auf einem Besucherparkplatz:

LW0 = 63 dB(A)

KPA Zuschlag für die Parkplatzart
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KI Zuschlag für das Taktmaximalpegelverfahren

für P+R-Parkplätze und Besucher-/Mitarbeiterparkplätze: KI = 4 dB

KD Schallanteil, der von den durchfahrenden KFZ verursacht wird

Pegelerhöhung infolge des Durchfahr- und Parksuchverkehrs:

KD = 2,5 g - 9)

bei Mitarbeiter-/Besucherstellplätzen

mit f  B  Anzahl der Stellplätze des Parkplatzes (f = 1)

KStrO Zuschlag für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen:

KStrO = 0,5 dB für Betonsteinpflaster, Fuge < 3 mm

N Bewegungshäufigkeit je Bezugsgröße und Stunde

B Bezugsgröße, die den untersuchten Parkplatz charakterisiert

(z. B. Anzahl der Stellplätze)

N Bewegungshäufigkeit je Bezugsgröße und Stunde.

Die Ansätze zur Ermittlung der Geräuschemissionen berücksichtigen auch Einzelimpulse wie z. B.

Türen-/Kofferraumklappenschlagen, die beschleunigte Anfahrt, Motorstarten etc.

Es ist für den Tageszeitraum mit einer An- und Abfahrt von 10 PKW (entspricht 20 Bewegungen)

zu rechnen. Für die lauteste Nachtstunde (z. B. Anfahrt der Frühschicht vor 06:00 Uhr) sind 3 Be-

wegungen zu berücksichtigen.

Die sich ergebenden Ansätze zu den Schallabstrahlungen der Parkplätze sind den Berechnungs-

datenblättern der Anlage 3 zu entnehmen.

Geräuschemissionen bei der Anlieferung, Radlader und Gabelstapler

Die Anlieferungen erfolgen i. d. R. direkt in die Halle. Nur ausnahmsweise wird im Freibereich ab-

geladen und später das Material mittels Radlader oder Gabelstapler in die Halle verbracht. Die An-

lieferung von Gips erfolgt auf einer Lagerfläche im östlichen Bereich des Betriebsgeländes. Hier

erfolgt das Abkippen des Materials.
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Es werden folgende Schallleistungspegel aufgrund von Erfahrungswerten, bzw. Literaturangaben

[4] berücksichtigt:

- Radladerbetrieb (2 Stunden pro Tag): LWAT = 108 dB(A)

- Gabelstaplerbetrieb (1 Stunde pro Tag):  LWAT = 105 dB(A)

- Abkippen von Material (Gips): LWAT,1h = 98,4 dB(A)

In den o. g. Schallleistungspegel-Daten sind die Impulshaltigkeitszuschläge KI gemäß TA Lärm [1]

bereits enthalten.

Geräuschemissionen durch Ladevorgänge bei der Abholung

Der Versand der Fertigware erfolgt über ein Verladeband direkt auf die LKW. Aufgrund der durch-

geführten Messungen ist hierfür ein Schallleistungspegel von LWA = 92 dB(A) und eine Einwirkzeit

von im Mittel 15 Minuten pro Fahrzeug zu berücksichtigen.
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5 Berechnungsverfahren

Die Immissionspegel, die sich in der Nachbarschaft ergeben, werden nach DIN ISO 9613-2

"Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien" [3] mit folgender Gleichung berechnet:

LfT (DW) = LW + DC - A in dB

mit

LfT(DW) der im Allgemeinen in Oktavbandbreite berechnete Dauerschalldruckpegel

bei Mitwindbedingungen in dB

LW Schallleistungspegel in dB

DC Richtwirkungskorrektur in dB

A Dämpfung, die während der Schallausbreitung von der Punktquelle zum

Empfänger vorliegt in dB.

Die Dämpfung A wird berechnet mit:

A = Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc

mit

Adiv die Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in dB

Aatm die Dämpfung aufgrund von Luftabsorption in dB

Agr die Dämpfung aufgrund des Bodeneffektes in dB

Abar die Dämpfung aufgrund von Abschirmung in dB

Amisc die Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte in dB.

Der A-bewertete Langzeit-Mittelungspegel LAT(LT) im langfristigen Mittel errechnet sich nach Glei-

chung (6) der DIN ISO 9613-2 [3] zu:

LAT(LT) = LAT(DW) - Cmet in dB(A).
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Hierbei ist Cmet die meteorologische Korrektur zur Berücksichtigung der für die Schallausbreitung

im Jahresmittel schwankenden Witterungsbedingung. Die Konstante C0 zur Berechnung von Cmet

wird in der vorliegenden Untersuchung mit C0 = 3,5 dB für den Tageszeitraum und C0 = 1,9 dB für

den Nachtzeitraum angenommen. Bei der Ermittlung der Beurteilungspegel für Spitzenpegelereig-

nisse wird keine meteorologische Korrektur vorgenommen.

Bei den Schallausbreitungsberechnungen wird das allgemeine Verfahren nach Absatz 7.3.1 der

DIN ISO 9613-2 [3] angewendet. Hierbei wurden die Flächen des Industriegebietes und für die

Straßenoberflächen als "schallhart" (G = 0) angesetzt. Für die teilweise bebauten Flächen in der

Nachbarschaft wurde der Faktor G = 0,5 (Mischboden) gewählt. Die Schallübertragung über Grün-

flächen und Ackerböden wird im Sinne der Vorschrift als "schallweich" (G = 1) betrachtet.

Die relevanten örtlichen Gegebenheiten (Gebäude, Immissionspunkte etc.) wurden im Rahmen ei-

nes Ortstermins [12] aufgenommen und anschließend digitalisiert.

Bei der Schallausbreitungsberechnung wurde das Berechnungsprogramm SoundPLAN, Version

8.2 vom 13.01.2023 [7] verwendet.
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6 Berechnungsergebnisse

In der nachfolgenden Tabelle 5 sind die Berechnungsergebnisse für den geplanten Anlagenbetrieb

dargestellt und den Immissionsrichtwerten [1] an den einzelnen Immissionspunkten gegenüberge-

stellt. Die Beurteilungspegel werden jeweils für die vom Lärm am stärksten betroffenen Fenster

von Wohn- und Aufenthaltsräumen der Immissionspunkte betrachtet. Die Berechnungsergebnisse

sind im Detail der Anlage 2 zu entnehmen.

Bei der Ermittlung der Emissionspegel wurden bereits die ggf. erforderlichen Zuschläge für die Im-

puls-, Ton- oder Informationshaltigkeit sowie Fremdgeräuschkorrekturen bei der Auswertung der

Messdaten angesetzt. Somit sind bei der Ermittlung der Beurteilungspegel gemäß Tabelle 5 keine

weiteren Zu- und Abschläge mehr anzusetzen.

Tabelle 2 Beurteilungspegel durch den geplanten Betrieb

Immissionspunkte Gebiets-
nutzung

Immissionsrichtwert
in dB(A)

Beurteilungspegel
in dB(A)

tags nachts tags nachts

IP 01: Marienstraße 41 Außenbereich 60 45 29 30

IP 02: Alter Mühlenweg 3 Außenbereich 60 45 32 32

IP 03: Alter Mühlenweg 2 Außenbereich 60 45 33 33

Wie die Berechnungsergebnisse zeigen, werden die Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm [1] um

mindestens 12 dB unterschritten. Somit befinden sich die berücksichtigten Immissionspunkte defi-

nitionsgemäß im Sinne der TA Lärm [1] außerhalb des Einwirkungsbereiches der zu beurteilenden

Anlage. Auf eine nähere Betrachtung der Gewerbelärmvorbelastung (hier: Windenergieanlagen)

kann daher verzichtet werden.
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Spitzenpegelbetrachtung

Einzelne Geräuschspitzen werden auf dem Betriebsgelände durch die Lieferfahrzeuge, durch Ver-

ladegeräusche, beim Türen- und Heckklappenschlagen auf den PKW-Parkplätzen etc. hervorgeru-

fen.

Es werden folgende maximale Schallleistungspegel angesetzt:

- Verladegeräusche durch Radlader/Stapler: LWA,max = 120 dB(A)

- Abkippen LKW: LWA,max = 124 dB(A)

- LKW-Geräusche (Betriebsbremse, beschleunigte Anfahrt etc.):  LWA,max = 104 dB(A)

- PKW-Stellplätze (Türenschlagen): LWA,max = 100 dB(A).

Unter Berücksichtigung dieser Ansätze werden die für einzelne Geräuschspitzen geltenden Immis-

sionsrichtwerte in der Nachbarschaft deutlich (um mindestens 31 dB) unterschritten (s. auch Be-

rechnungsdatenblätter der Anlage 3).
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7 Qualität der Untersuchung

Die Messungen wurden mit einem geeichten Präzisionsschallpegelmesser der Klasse 1 durchge-

führt. Hier beträgt die Toleranz des Messgerätes +/-1 dB. Bei den Messungen im Nahfeld der ein-

zelnen Anlagen herrschten keine die Messungen beeinflussenden Witterungsbedingungen vor.

Bei der messtechnischen Ermittlung der Geräuschemissionen sind zur Bewertung der Qualität des

Modells die Auslastung der Anlage, die Streuung der relevanten Geräuschemissionen der Anlage

sowie sonstige Einflussparameter während der Messungen zu berücksichtigen. Die Anlage war in

den aufgenommenen Bereichen nach Angaben des Betreibers und nach eigener Feststellung in

einem repräsentativen Vollbetrieb. Des Weiteren waren bei den Messungen an den Außenquellen

Geräuscheinflüsse durch andere Anlagen des Betreibers nicht in Gänze auszuschließen, sodass

die Messergebnisse ggf. durch einen nicht weiter bestimmbaren Anteil an Fremdgeräuschen mit

beeinflusst wurden.

Bei den Berechnungen wurde von einer gleichzeitigen Maximalauslastung aller Betriebsbereiche

während der Tages- und Nachtzeit ausgegangen. Somit wurde für den Betrieb eine Maximalbe-

trachtung durchgeführt.

Zur Bestimmung der Schallleistungspegel wurde der 5-Sekunden-Taktmaximalpegel herangezo-

gen. Die für den Freiflächenverkehr zur Schallleistungspegel-Bestimmung verwendeten Literatur-

angaben liegen in ihren Berechnungsansätzen tendenziell "auf der sicheren Seite". Dies führt ten-

denziell zu einer Überbewertung der Situation.

Bei der Durchführung von schalltechnischen Ausbreitungsberechnungen ergeben sich weitere Un-

sicherheiten u. a. aufgrund der Ansätze für die Meteorologiedämpfung. Im vorliegenden Fall wurde

eine meteorologische Korrektur entsprechend den Empfehlungen des ehemaligen Niedersächsi-

schen Landesamtes für Ökologie [8] zur Ermittlung des Langzeitmittelungspegels berücksichtigt.

Unter Berücksichtigung der o. g. Ansätze und der bei den Messungen vorgefundenen Betriebszu-

stände ist davon auszugehen, dass die ermittelten Beurteilungspegel "auf der sicheren Seite" lie-

gen. Die Qualität der Berechnungen wird mit +1 dB/-3 dB abgeschätzt.
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8 Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen, Literatur

Für die Ermittlung und Beurteilung der Geräuschsituation werden folgende Normen, Richtlinien,

Verordnungen und Unterlagen herangezogen:

Literatur Beschreibung Datum

[1] TA Lärm Sechste Allgemeine Verwaltungs-

vorschrift zum Bundes-Immissi-

onsschutzgesetz

(Technische Anleitung zum

Schutz gegen Lärm - TA Lärm)

26. August 1998

- geänderte

Fassung vom

01. Juni 2017

mit Korrektur vom

07. Juli 2017 -

[2] DIN EN ISO 3740 Akustik:

Bestimmung der Schallleistungs-

pegel von Geräuschquellen

Leitlinien zur Anwendung der

Grundnormen

März 2001

[3] DIN ISO 9613-2 Akustik:

Dämpfung des Schalls bei der

Ausbreitung im Freien

Teil 2: Allgemeines Berechnungs-

verfahren

Oktober 1999

[4] Landesumweltamt Nordrhein-

Westfalen, Merkblätter Nr. 25

Leitfaden zur Prognose von Ge-

räuschen bei der Be- und Entla-

dung von LKW - Geräuschemissi-

onen und -immissionen bei der

Be- und Entladung von Contai-

nern und Wechselbrücken, Silo-

fahrzeugen, Tankfahrzeugen,

Muldenkippern und Müllfahrzeu-

gen an Müllumladestationen

2000
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[5] Hessisches Landesamt für

Umwelt und Geologie Lärm-

schutz in Hessen, Heft 3

Technischer Bericht zur Untersu-

chung der Geräuschemissionen

durch Lastkraftwagen auf Be-

triebsgeländen von Frachtzen-

tren, Auslieferungslagern, Spediti-

onen und Verbrauchermärkten

sowie weiterer typischer Geräu-

sche insbesondere von Verbrau-

chermärkten

2005

[6] Parkplatzlärmstudie,

Bayerisches Landesamt für

Umwelt,

6. überarbeitete Auflage

Empfehlungen zur Berechnung

von Schallemissionen aus Park-

plätzen, Autohöfen und Omnibus-

bahnhöfen sowie von Parkhäu-

sern und Tiefgaragen

2007

[7] SoundPLAN GmbH,

71522 Backnang

Immissionsprognosesoftware

SoundPLAN, Version 8.2

13.01.2023

[8] ehemaliges Niedersächsisches

Landesamt für Ökologie

Angaben zur Berücksichtigung

der meteorologischen Dämpfung

Cmet entsprechend

DIN ISO 9613-2

[9] DIN EN 12354-4 Berechnung der akustischen Ei-

genschaften von Gebäuden aus

den Bauteileigenschaften

Teil 4: Schallübertragung von

Räumen ins Freie

November 2017

[10] Umweltbundesamt GmbH,

1090 Wien/Österreich

PRAXISLEITFADEN

Schalltechnik in der Landwirt-

schaft

2013
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[11] Zech Ingenieurgesellschaft

mbH

Schalltechnischer Bericht

Nr. LL8879.1/01 zur geplanten Er-

weiterung der Substratwerke

Garther Heide GmbH & Co. KG in

Emstek

12.06.2013

[12] Orts-, Mess- und Bespre-

chungstermin

Aufnahme der örtlichen Gegeben-

heiten, Messung der Anlage und

Besprechung der zu berücksichti-

genden Betriebssituation

26.08.2022
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9 Anlagen

Anlage 1: Übersichtslageplan

Anlage 2: Schallquellenplan

Anlage 3: Berechnungsdatenblätter
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Anlage 1:  Übersichtslageplan

Erstelldatum: 27.09.2024  Version: 3.1  Erstellt mit: ELiA-2.8-b5



Pa
rk

pl
at

z

Tu
nn

el
-H

al
le

Be
st

an
d

ge
pl

an
t

Tu
nn

el
-H

al
le

Bi
of

ilt
er

Ve
rw

al
tu

ng

Bu
nk

er
M

is
ch

ha
lle

Bu
nk

er

Lü
ftu

ng
s-

ze
nt

ra
le

Schaltraum

Be
fü

llh
al

le

Ve
rla

du
ng

IP
 1

IP
 2 IP

 3
Su

bs
tr

at
w

er
k 

G
ar

th
er

 H
ei

de
 G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G

Sc
ha

llt
ec

hn
is

ch
e 

Un
te

rs
uc

hu
ng

 z
ur

Er
w

ei
te

ru
ng

 d
es

 B
et

rie
bs

 d
er

 S
ub

st
ra

tw
er

ke
G

ar
th

er
he

id
e 

G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

 in
 E

m
st

ek

Ü
be

rs
ic

ht
sl

ag
ep

la
n

LL
17

42
2.

1 
/ J

G
 / 

06
.0

3.
20

23

Ze
ic

he
ne

rk
lä

ru
ng

Sc
ha

llq
ue

lle
Li

ni
en

sc
ha

llq
ue

lle
Fl

äc
he

ns
ch

al
lq

ue
lle

G
eb

äu
de

Im
m

is
si

on
so

rt

34458003445800

34460003446000

34462003446200

34464003446400

34466003446600

34468003446800

34470003447000

34472003447200

34474003447400

58
58

20
0

58
58

20
0

58
58

40
0

58
58

40
0

58
58

60
0

58
58

60
0

58
58

80
0

58
58

80
0

58
59

00
0

58
59

00
0

58
59

20
0

58
59

20
0

M
aß

st
ab

 1
:5

00
0

0
25

50
10

0
15

0
20

0 m
ZE

C
H

 In
ge

ni
eu

rg
es

el
ls

ch
af

t m
bH

 * 
H

es
se

nw
eg

 3
8 

* 4
98

09
 L

in
ge

n 
* T

el
.: 

05
91

 / 
8 

00
 1

6 
- 0

A
nl

ag
e 

1
Er

st
el

ld
at

um
: 2

7.
09

.2
02

4 
 V

er
si

on
: 3

.1
  E

rs
te

llt
 m

it:
 E

Li
A-

2.
8-

b5



 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anlage 2: Schallquellenplan
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Anlage 3:  Berechnungsdatenblätter

Erstelldatum: 27.09.2024  Version: 3.1  Erstellt mit: ELiA-2.8-b5
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über eine geruchstechnische Untersuchung zum geplanten Betrieb der

Substratwerk Garther Heide GmbH & Co. KG

Auftraggeber:

Substratwerk Garther Heide GmbH & Co. KG
Wilhelm-Bunsen-Straße 18
49685 Emstek

Bearbeiter:

Tobias Lehre M. Eng.
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1.) Zusammenfassung

Die Substratwerk Garther Heide GmbH & Co. KG plant die Erweiterung des bestehenden Werkes

zur Herstellung von Bio-Substrat am Anlagenstandort in 49685 Emstek. Dies beinhaltet die

Umstellung von der bestehenden Outdoor- als auch Indoor-Produktion auf ein vollständiges

Indoorkonzept (Anlage 1).

Zu diesem Zweck sollte eine geruchstechnische Untersuchung zur Ermittlung der Geruchsimmis-

sionssituation durchgeführt werden. Bei der Ermittlung der Geruchsimmissionen sollte die Ge-

ruchsbelastung durch die geplante Erweiterung des Betriebes berücksichtigt werden (Anlage 1).

In der Anlage 3 ist die Gesamtzusatzbelastung an Geruchsimmissionen als relative flächenbezo-

gene Häufigkeit der Geruchsstunden innerhalb eines Jahres dargestellt.

Die Gesamtzusatzbelastung an Geruchsimmissionen liegt an den untersuchten Immission-

sorten unter 2 % der Jahresstunden.

Der Immissionswert der irrelevanten Gesamtzusatzbelastung an Geruchsimmissionen von

2 % wird eingehalten, eine Betrachtung der Gesamtbelastung an Geruchsimmissionen ist

somit nicht notwendig.

Zusammenfassend zeigt das Ergebnis der geruchstechnischen Untersuchung, dass die Ge-

ruchsimmissionswerte sicher eingehalten werden. Aus gutachterlicher Sicht sind durch den ge-

planten Anlagenbetrieb im Zuge der Erweiterung des Werkes der Substratwerk Garther Heide

GmbH & Co. KG in 49685 Emstek keine unzulässigen Beeinträchtigungen der Nachbarschaft zu

erwarten.
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Nachstehender Bericht wurde nach bestem Wissen und Gewissen mit größter Sorgfalt erstellt.

Dieser Bericht besteht aus 22 Seiten und 4 Anlagen.

Lingen, den 20.04.2023 IKo/IH

ZECH Umweltanalytik GmbH

geprüft durch: i. A. Irina Kötter M. Sc.

geprüft durch: i. A. Arne Reiners M. Sc.

erstellt durch: i. V. Tobias Lehre M. Eng.
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2.) Aufgabenstellung

Die Substratwerk Garther Heide GmbH & Co. KG plant die Erweiterung des bestehenden Werkes

zur Herstellung von Bio-Substrat am Anlagenstandort in 49685 Emstek. Dies beinhaltet die

Umstellung von der bestehenden Outdoor- als auch Indoor-Produktion auf ein vollständiges

Indoorkonzept (Anlage 1).

Zu diesem Zweck sollte eine geruchstechnische Untersuchung zur Ermittlung der Geruchsimmis-

sionssituation durchgeführt werden. Bei der Ermittlung der Geruchsimmissionen sollte die Ge-

ruchsbelastung durch die geplante Erweiterung des Betriebes berücksichtigt werden (Anlage 1).

Die Ermittlung und Beurteilung der Geruchsimmissionen sollen gemäß Anhang 7 der TA Luft [5]

(ehem. Geruchsimmissions-Richtlinie GIRL [1]) durchgeführt werden.

Dieser Untersuchungsbericht beschreibt die Vorgehensweise bei der Ermittlung der Emissionen

und Immissionen. Die Anforderungen an Immissionsprognosen gemäß VDI-Richtlinie 3783,

Blatt 13 [2] werden berücksichtigt (Anlage 4).
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3.) Beurteilungsgrundlagen und Richtwerte

3.1 Immissionsorte

Auf Basis der nächstgelegenen Wohnorte wurden insgesamt vier Analysepunkte als Immission-

sorte berücksichtigt. Die genaue Lage der berücksichtigten Immissionsorte ist der Anlage 1 zu ent-

nehmen. Eine Übersicht der berücksichtigten Immissionsorte und deren Gebietsnutzung in der fol-

genden Tabelle dargestellt.

Tabelle 1 berücksichtigte Immissionsorte

Analysepunkt Adresse Gebietsnutzung

ANP_1 Garther Heide 12, 49685 Emstek Außenbereich

ANP_2 Marienstraße 41, 49685 Emstek Außenbereich

ANP_3 Alter Mühlenweg 3, 49685 Emstek Außenbereich

ANP_4 Alter Mühlenweg 2, 49685 Emstek Außenbereich

3.2 Geruch

Geruchswahrnehmungen in der Umgebung eines Geruchsstoffemittenten sind in der Regel großen

Schwankungen unterworfen. Dies sind einmal Schwankungen im Laufe eines Jahres, im Wesentli-

chen auf Grund der Änderungen der allgemeinen Windrichtung. Dabei ist zu beachten, dass in Luv

eines Emittenten grundsätzlich kein Geruch wahrgenommen wird, die Möglichkeit der Geruchs-

wahrnehmung dagegen in Lee der Quelle zu suchen ist.

Zusätzlich treten aber noch Kurzzeitschwankungen der Geruchswahrnehmung auf, die auf Turbu-

lenzen der Luftströmung zurückgehen und die zu einer schwadenartigen Ausbreitung von geruchs-

beladener Luft führen. Dies hat zur Folge, dass auch in Lee einer Quelle, insbesondere bei gerin-

gen bis mittleren Emissionen, nur zeitweise Geruch mit unterschiedlicher Intensität, zeitweise aber

auch kein Geruch wahrgenommen werden kann.
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Im Juli 2009 wurde durch die Gremien der Umweltministerkonferenz die Verwaltungsvorschrift zur

Feststellung und Beurteilung von Geruchsimmissionen verabschiedet (GIRL) [1], wonach eine

Geruchsimmission zu beurteilen ist, wenn sie "nach ihrer Herkunft aus Anlagen erkennbar, d. h.

abgrenzbar ist" gegenüber anderen Geruchsquellen. Sie ist in der Regel als erhebliche Belästi-

gung zu werten, wenn die relative Häufigkeit der Geruchsstunden die in der Richtlinie vorgegebe-

nen Immissionswerte überschreitet.

Hierbei beziehen sich die Immissionswerte auf die Gesamtbelastung durch Gerüche gemäß der

angegebenen Gleichung:

IV + IZ = IG

Hierbei ist:

IV = vorhandene Belastung

IZ = Zusatzbelastung durch Gerüche der zu untersuchenden Anlage

IG = Gesamtbelastung durch Gerüche im Beurteilungsgebiet

Weiterhin wird bezüglich der kurzfristigen Schwankungen der Geruchswahrnehmung ausgeführt,

dass, wenn die Geruchsschwelle innerhalb einer Stunde an mindestens 10 % der Zeit überschrit-

ten wird, diese Stunde bei der Ermittlung des Prozentsatzes der Jahresstunden als "Geruchs-

stunde" voll anzurechnen ist.

Im Anhang 7 der TA Luft [5] sind folgende Immissionswerte für die verschiedenen Baugebietstypen

festgelegt:

Tabelle 2 Immissionswerte der TA Luft [5]

Wohn-/Mischgebiete, Kern-
gebiete mit Wohnen, urbane

Gebiete

Gewerbe-/Industriegebiete,
Kerngebiete ohne Wohnen

Dorfgebiete

0,10 0,15 0,15
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Die Immissionswerte 0,10 bzw. 0,15 entsprechen einer relativen flächenbezogenen Häufigkeit der

Geruchsstunden von 10 % bzw. 15 % der Jahresstunden.

Der Immissionswert von 0,15 für Gewerbe- und Industriegebiete bezieht sich auf Wohnnutzung im

Gewerbe- bzw. Industriegebiet (beispielsweise Betriebsinhaberinnen und Betriebsinhaber, die auf

dem Firmengelände wohnen). Aber auch Beschäftigte eines anderen Betriebes sind Nachbarinnen

und Nachbarn mit einem Schutzanspruch vor erheblichen Belästigungen durch Geruchsimmissio-

nen [5]. Aufgrund der grundsätzlich kürzeren Aufenthaltsdauer (ggf. auch der Tätigkeitsart) be-

nachbarter ArbeitnehmerInnen können i. d. R. höhere Immissionen zumutbar sein. Die Höhe der

zumutbaren Immissionen ist im Einzelfall zu beurteilen. Ein Immissionswert von 0,25 soll nicht

überschritten werden. Sonstige Gebiete, in denen sich Personen nicht nur vorübergehend aufhal-

ten, sind entsprechend den Grundsätzen des Planungsrechtes den einzelnen Spalten der Tabelle

1 zuzuordnen. Bei der Geruchsbeurteilung im Außenbereich ist es unter Prüfung der speziellen

Randbedingungen des Einzelfalles möglich, Werte von 0,20 (Regelfall) bis 0,25 (begründete Aus-

nahme) für Tierhaltungsgerüche heranzuziehen [5].

Wenn gewerblich, industriell oder hinsichtlich ihrer Geruchsauswirkungen vergleichbar genutzte

Gebiete und zum Wohnen dienende Gebiete aneinandergrenzen (Gemengelage), können die für

die zum Wohnen dienenden Gebiete geltenden Immissionswerte auf einen geeigneten Zwischen-

wert der für die aneinandergrenzenden Gebietskategorien geltenden Werte erhöht werden, soweit

dies nach der gegenseitigen Pflicht zur Rücksichtnahme erforderlich ist. Es ist vorauszusetzen,

dass der Stand der Emissionsminderungstechnik eingehalten wird. Für die Höhe des Zwischen-

wertes ist die konkrete Schutzwürdigkeit des betroffenen Gebiets maßgeblich.

Im Falle der Beurteilung von Geruchsimmissionen, verursacht durch Tierhaltungsanlagen, ist eine

belästigungsrelevante Kenngröße IGb zu berechnen und diese anschließend mit den Immissions-

werten nach Tabelle 1 zu vergleichen. Für die Berechnung der belästigungsrelevanten Kenngröße

IGb wird die Gesamtbelastung IG mit dem Faktor fgesamt multipliziert:

IGb = IG x fgesamt

Der Faktor fgesamt ist nach der Formel

fgesamt = (1/(H1 + H2 n )) (H1 f1 + H2 f2 n fn)
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zu berechnen. Dabei ist n = 1 bis 4 und

H1 r1,

H2 min(r2, r - H1),

H3 min(r3, r - H1 - H2),

H4 min(r4, r - H1 - H2 - H3)

mit
r  Geruchshäufigkeit aus der Summe aller Emissionen (unbewertete Geruchshäufigkeit),

r1 Geruchshäufigkeit für die Tierart Mastgeflügel,

r2 Geruchshäufigkeit ohne Wichtung,

r3 Geruchshäufigkeit für die Tierart Mastschweine, Sauen,

r4 Geruchshäufigkeit für die Tierart Milchkühe mit Jungtieren

und

f1 Gewichtungsfaktor für die Tierart Mastgeflügel,

f2 Gewichtungsfaktor 1 (z. B. Tierarten ohne Gewichtungsfaktor),

f3 Gewichtungsfaktor für die Tierart Mastschweine, Sauen,

f4 Gewichtungsfaktor für die Tierart Milchkühe mit Jungtieren.

Irrelevanzgrenze:

Sollte der zu erwartende Immissionsbeitrag der zu betrachtenden Anlage in ihrer Gesamtheit an

keiner relevanten Beurteilungsfläche den Immissionswert 0,02 (entsprechen 2 % der Jahresstun-

den) überschreiten, so kann gemäß TA Luft [5] davon ausgegangen werden, dass die Anlage zu

keiner relevanten Erhöhung der vorhandenen Belastung führt. Bei Einhaltung dieses Wertes kann

von einer Ermittlung der vorhandenen Belastung IV abgesehen werden. Bei der Prüfung auf Ein-

haltung des Irrelevanzkriteriums findet ein ggf. zu berücksichtigender Tieremissionsfaktor keine

Anwendung.
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4.) Beschreibung der Anlage und Ermittlung der Emissionen

4.1 Beschreibung der Anlage

Die Substratwerk Garther Heide GmbH & Co. KG plant die Erweiterung des bestehenden Werkes

zur Herstellung von Bio-Substrat am Anlagenstandort in 49685 Emstek. Dies beinhaltet die Um-

stellung von der bestehenden Outdoor- als auch Indoor-Produktion auf ein vollständiges Indoor-

konzept (Anlage 1). Das hergestellte Substrat dient zur Kultivierung von Champignons und Pilzen

und wird an Züchter verkauft. Die Hauptkomponenten des Substrates sind Stroh, Hühnerkot, Gips

und Wasser. Der Herstellungsprozess gliedert sich in zwei Fermentationsphasen und eine Brut-

phase.

Die vorhandene Anlage soll durch eine vollständige Indoor-Produktion ersetzt werden. Die Verfah-

rensschritte ändern sich gegenüber der genehmigten Anlage nicht wesentlich. Die Anlage ist wie

folgt geplant:

Mischhalle

Strohballen werden von lokalen Landwirten bezogen und angeliefert. Die Strohballen werden in

der Mischhalle abgewickelt. Anschließend werden Wasser und Geflügelmist auf das abgewickelte

Stroh wird aufgegeben.

Beschickungshalle und Bunkerbereich

Mit Radladern wird diese Mischung auf großen Haufen zusammengeschoben und in Bunker gefah-

ren. Hier wird das Roh-Substrat in Abhängigkeit vom Fermentationsgrad umgesetzt / bewegt. Dies

erfolgt innerhalb der zwangsbelüfteten Bunkeranlagen. Durch die intensive Belüftung wird der

Kompostzyklus gegenüber dem bisherigen Verfahren stark reduziert. Die zeitgleich vorhandenen

Mengen werden daher in diesem Schritt verringert.
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Befüllhalle/Tunnelanlage

Der Grünkompost aus den Bunkern wird mittels Förderanlagen, die den Bunkerbereich und den

Tunnelbereich verbinden, in die Substrattunnel verbracht. In diesen Tunneln wird der Kompost mit

Ventilatoren belüftet und pasteurisiert. Nach 7 Tagen wird der Kompost mittels einer Winde aus

den Tunneln herausgezogen und direkt in die Durchwachstunnel eingefüllt. Während dieses Umla-

dens wird über ein Förderband die sogenannte Pilzbrut (analog zu Saatgut bei bspw. Getreide) zu-

gefügt. Der Kompost verbleibt dann 13 bis 17 Tage in den Tunneln. Während dieser Zeit durch-

wächst das Pilzmycel das Substrat.

Entleerungshalle/Kundenversand

Nach Abschluss dieses Durchwachsprozesses wird das Substrat mit einer Winde aus den Tunneln

gezogen, auf LKW verladen und an die Kunden ausgeliefert.

Biofilter

Die gesamte geruchsintensive Abluft aus den überdachten Arbeitsbereichen wird einem Biofilter

zugeführt (Anlage 1).

In einer biologischen Abluftreinigungsanlage wird die Abluft zunächst konditioniert und danach in

einem Filterbett desodoriert. Dabei werden die Abgasinhaltsstoffe durch Mikroorganismen überwie-

gend zu Kohlendioxid und Wasser umgesetzt.

Die Biofilter können im Rahmen einer geruchstechnischen Untersuchung als Emissionsquellen un-

berücksichtigt bleiben, falls folgenden Bedingungen erfüllt sind [9]:

 Der Rohgasgeruch ist reingasseitig nicht wahrnehmbar.

 Die Geruchsemissionsgrenzwerte werden eingehalten.

 Der Abstand zum nächstgelegenen Immissionsort beträgt mindestens 200 m bei Biofiltern

von Industrieanlagen oder mindestens 100 m bei Biofiltern von Tierhaltungsanlagen.
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Da der Abstand der geplanten Biofilter zu den nächstgelegenen Immissionsorte deutlich mehr als

200 m beträgt, und durch den Hersteller des Biofilters versichert wird, dass die weiteren Bedingun-

gen erfüllt werden, wurden die eventuell verbleibenden Geruchsemissionen im Reingas der Abluft-

reinigungsanlage bei der Ausbreitungsrechnung nicht berücksichtigt.

4.2 Ermittlung der Emissionen

Die für die Ermittlung der Geruchsemissionen benötigten Unterlagen wurden vom Auftraggeber zur

Verfügung gestellt, sowie aus vorangegangenen Untersuchungen [10] entnommen.

Die örtlichen Gegebenheiten sowie weitere Daten wurde im Rahmen eines Ortstermins vom

16.04.2021 aufgenommen und ergänzt.

An dem bestehenden Wasserspeicher wurden die Geruchsemissionen in einer vorangegangenen

Untersuchung [10, 11] messtechnisch erfasst. Die berücksichtigte Geruchsemissionen des Was-

serspeichers sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 3 Geruchsemissionen des Substratwerkes Garther Heide

Emissionsquelle Geruchsstoffstrom

[MGE/h] [GE/s]

Wasserspeicher 0,33 92

Die Geruchsemissionen der bestehenden Tunnelanlage (Halle 1) entfallen, da die Anlage außer

Betrieb genommen wird. In der bestehenden Halle 1 werden zukünftig nur noch Vorgänge stattfin-

den, bei denen keine Gerüche entstehen.

Wie bereits in Kapitel 4.1 beschrieben, muss der Biofilter als Geruchsemissionsquelle im Rahmen

der geruchtechnischen Untersuchung nicht berücksichtigt werden.
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5.) Ausbreitungsrechnung

Die Berechnung der Geruchsausbreitung wurde mit dem Modell Austal [6], die Berechnung der

flächenbezogenen Häufigkeiten der Geruchsstunden mit dem Programm A2KArea (Programm

Austal View, Version 10.2.12 TG, I) durchgeführt, bei welchem es sich um die programmtechni-

sche Umsetzung des in der TA Luft [5] festgelegten Partikelmodells der VDI-Richtlinie 3945, Blatt 3

[7] handelt.

Bei der Berechnung wurden die folgenden Parameter verwendet:

Rauhigkeitslänge z0: 0,20 m

Qualitätsstufe qs: + 2

Meteorologische Daten: meteorologische Zeitreihe1 der Station

Belm (2015)

Kantenlänge des A2KArea Rechengitters: 50 m

Kantenlänge des Austal Rechengitters: 4 m, 8 m,16 m, 32 m, 64 m, 128 m, 256 m

(geschachtelt), an die Immissionsorte an-

gepasst

In der Anlage 2 ist ein Auszug der Quell- und Eingabedatei der Ausbreitungsrechnung mit allen re-

levanten Quellparametern enthalten (Austal.log).

Rechengebiet und Rechengitter

Gemäß Anhang 2 der TA Luft [5] ist für das Rechengebiet einer einzelnen Emissionsquelle das In-

nere eines Kreises um den Ort der Quelle, dessen Radius das 50-fache der Schornsteinbauhöhe

entspricht, anzusetzen. Tragen mehrere Quellen zur Gesamtzusatz- /Gesamtbelastung bei, so be-

steht das Rechengebiet aus der Vereinigung der Rechengebiete der einzelnen Quellen. Bei be-

sonderen Geländebedingungen kann es erforderlich sein, das Rechengebiet größer zu wählen.

1  Eine meteorologische Zeitreihe ist durch Windgeschwindigkeit, Windrichtungssektor und Ausbreitungsklasse gekennzeichnet. Die me-
teorologische Zeitreihe gibt die Verteilung der stündlichen Ausbreitungssituationen im Jahres- und Tagesverlauf wieder.
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Das Raster zur Berechnung von Konzentration und Deposition ist so zu wählen, dass Ort und Be-

trag der Immissionsmaxima mit hinreichender Sicherheit bestimmt werden können. Dies ist in der

Regel der Fall, wenn die horizontale Maschenweite die Quellhöhe nicht überschreitet. In Quellent-

fernungen größer als das 10-fache der Quellhöhe kann die horizontale Maschenweite proportional

größer gewählt werden.

Die Konzentration an den Aufpunkten wird als Mittelwert über ein vertikales Intervall vom Erdboden

bis 3 m Höhe über dem Erdboden berechnet und ist damit repräsentativ für eine Aufpunkthöhe von

1,5 m über Flur. Die so für ein Volumen oder eine Fläche des Rechengitters berechneten Mittel-

werte gelten als Punktwerte für die darin enthaltenen Aufpunkte.

Für die Ausbreitungsrechnung wurde ein Rechengebiet von 11.621 m x 11.116 m mit der betrach-

teten Anlage im Zentrum gewählt. In diesem Gebiet wurde ein Rechengitter mit 256 m Maschen-

weite festgelegt und feinere Netze mit 128 m, 64 m, 32 m, 16 m, 8 m und 4 m Maschenweite ein-

geschachtelt, um die Rechengenauigkeit in Anlagennähe zu erhöhen. Die Aufteilung des Rechen-

gebietes in Rechengitter ist in der Anlage 2 dargestellt. Die Definition der Rechengitter kann dem

Auszug der Quell- und Eingabedatei der Ausbreitungsrechnung (Austal.log) in Anlage 2 entnom-

men werden.

Statistische Unsicherheit

Durch die Wahl einer ausreichenden Partikelzahl (Qualitätsstufe qs = + 2, dies entspricht einer

Partikelzahl von 8 s-1) bei der Ausbreitungsrechnung wurde sichergestellt, dass die modellbedingte

statistische Unsicherheit des Berechnungsverfahrens, berechnet als statistische Streuung des be-

rechneten Wertes, weniger als 3 % des Immissionswertes (siehe Kapitel 3) beträgt. Die für die Be-

urteilung relevante relative flächenbezogene Häufigkeit der Geruchsstunden in Prozent der Jahres-

stunden ist im Lageplan der Anlage 3 dargestellt.

Berücksichtigung von Bebauung

Gebäude können die Luftströmung beeinflussen. Beim Anströmen eines Hindernisses wird die Luft

nach oben und zur Seite abgedrängt. Bei der Umströmung bildet sich so vor dem Hindernis ein

Stauwirbel und hinter dem Hindernis ein sogenanntes Rezirkulationsgebiet. Wenn Luft in diesen

Bereich gelangt, wird sie in Richtung Erdboden transportiert, was zu einer Erhöhung der Konzent-

ration an Luftbeimengungen in Bodennähe führen kann.
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Gemäß Anhang 2, Nr. 11 der TA Luft [5] sind ggf. Einflüsse von Bebauung auf die Immissionen im

Rechengebiet zu berücksichtigen. Gebäude, deren Entfernung von der Ableithöhe der Quelle grö-

ßer als das Sechsfache ihrer Höhe und größer als das Sechsfache der Ableithöhe ist, können ver-

nachlässigt werden. Sofern die Quellhöhen die Gebäudehöhen um mehr als das 1,7-fache überra-

gen, können Gebäudeeinflüsse mittels der Rauigkeitslänge z0 und der Verdrängungshöhe d0 aus-

reichend berücksichtigt werden.

Für geringere Ableithöhen ist gemäß der TA Luft [5] für immissionsseitig relevante Aufpunkte zu

prüfen, ob diese außerhalb des unmittelbaren Einflussbereichs der quellnahen Gebäude (bei-

spielsweise außerhalb der Rezirkulationszonen) liegen. Dies kann mit Hilfe des Programmes

WinSTACC [8] (siehe VDI 3781 Blatt 4) erfolgen. Sollte dies der Fall sein, so können die Einflüsse

der Bebauung auf das Windfeld und die Turbulenzstruktur mit Hilfe des in Austal [6] integrierten

diagnostischen Windfeldmodells TALdia berücksichtigt werden. Andernfalls sollte hierfür der Ein-

satz eines prognostischen Windfeldmodells für Gebäudeumströmung geprüft werden [5].

Im vorliegenden Fall befinden sich die Immissionsorte nicht im unmittelbaren Einflussbereich der

quellnahen Gebäude, so dass das zum Programmsystem AUSTAL [6] gehörende diagnostische

Windfeldmodell TALdia angewendet werden kann.

Geländemodell

Gemäß Nr. 12 des Anhangs 2 der TA Luft [5] sind bei der Ausbreitungsrechnung in der Regel Un-

ebenheiten des Geländes zu berücksichtigen, falls innerhalb des Rechengebietes Höhendifferen-

zen zum Emissionsort von mehr als dem 0,7-fachen der Schornsteinbauhöhe und Steigungen von

mehr als 1 : 20 auftreten. Die Steigung ist dabei aus der Höhendifferenz über eine Strecke zu be-

stimmen, die dem 2-fachen der Schornsteinbauhöhe entspricht.

Das Beurteilungsgebiet ist eben. Die maximalen Geländesteigungen im Rechengebiet liegen un-

terhalb von 1 : 5 sowie unterhalb von 1 : 20. Höhendifferenzen zum Emissionsort von mehr als

dem 0,7-fachen der Ableithöhen der Quellen treten nicht auf. Die Verwendung eines digitalen Ge-

ländemodells ist somit aus gutachtlicher Sicht nicht erforderlich.
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Rauigkeitslänge

Die Bodenrauigkeit des Geländes wird durch die mittlere Rauigkeitslänge z0 beschrieben. Sie ist

nach Tabelle 15 im Anhang 2 der TA Luft [5] aus den Landnutzungsklassen des Landbedeckungs-

modells Deutschland (LBM-DE) zu bestimmen.

Die automatische Bestimmung der Rauigkeitslänge über die im Rechenprogramm integrierten

Landnutzungsklassen des Landbedeckungsmodells Deutschland (LBM-DE) ergab eine Rauigkeits-

länge z0 von 0,2 m für die derzeitige Nutzung. Unter Berücksichtigung der geplanten Nutzung wur-

den die tatsächlichen Rauigkeiten (Gebäude, Bewuchs etc.) verifiziert und flächenanteilig berech-

net. Übereinstimmend mit der automatischen Bestimmung der Rauigkeitslänge des Rechenpro-

gramms wird eine Rauigkeitslänge z0 von 0,2 m bei der Ausbreitungsrechnung berücksichtigt.

Meteorologische Daten

Die Ausbreitungsrechnung wurde als Zeitreihenberechnung über ein Jahr durchgeführt. In Ziffer

4.6.4.1 der TA Luft [5] ist festgelegt, dass die Berechnung auf der Basis einer repräsentativen Jah-

reszeitreihe durchzuführen ist.

Für den Ortsteil Emstek liegen keine meteorologischen Daten vor. Daher muss auf Daten einer

Messstation zurückgegriffen werden, die hinsichtlich der meteorologischen Bedingungen als ver-

gleichbar zu betrachten ist. Entsprechend des Anhangs 2 der TA-Luft wurde die meteorologische

Situation mittels einer extern durchgeführten Übertragbarkeitsprüfung validiert (Anlage 2). Die

Messstation Belm liegt ca. 60 km vom Anlagenstandort entfernt. An beiden Standorten liegen

keine topografischen Besonderheiten vor, die einen erheblichen Einfluss sowohl auf die Windrich-

tung infolge Ablenkung oder Kanalisierung als auch auf die Windgeschwindigkeit durch Effekte der

Windabschattung oder Düsenwirkung haben könnten.
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Im Zuge der Übertragbarkeitsprüfung wurde für die Station Belm aus einer mehrjährigen Reihe ein

"für Ausbreitungszwecke repräsentatives Jahr" ermittelt. Bei der Prüfung wird das Jahr ausge-

wählt, das in der Windrichtungsverteilung der langjährigen Bezugsperiode am nächsten liegt. Da-

bei werden sowohl primäre als auch sekundäre Maxima der Windrichtung verglichen. Alle weiteren

Windrichtungen werden in der Reihenfolge ihrer Häufigkeiten mit abnehmender Gewichtung

ebenso verglichen und bewertet. Anschließend werden die jährlichen mittleren Windgeschwindig-

keiten auf ihre Ähnlichkeit im Einzeljahr mit der langjährigen Bezugsperiode verglichen. Das Jahr

mit der niedrigsten Abweichung wird als repräsentatives Jahr ermittelt. Aus den Messdaten der

Station Belm wurde aus der oben genannten Bezugsperiode nach den aufgeführten Kriterien das

Jahr 2015 als repräsentativ ermittelt. Eine grafische Darstellung der Häufigkeitsverteilung der

Windrichtungen ist in Anlage 2 dargestellt.

Quellparameter

Bei Ausbreitungsrechnungen ist vorgesehen, Effekte von Emissionsquellen, welche ein Nach-

Oben-Tragen der emittierten Schad- bzw. Geruchsstoffe bewirken, zu berücksichtigen. Dabei er-

tatsächlichen Bauhöhe des Abgabepunktes und einer sogenannten Abluftfahnenüberhöhung

ergibt, welche sich wiederrum aus der thermischen und der mechanischen Abluftfahnenüberhö-

hung ergibt. Die thermische Abluftfahnenüberhöhung kommt dadurch zustande, dass die Abluft-

temperatur der Emissionsquelle deutlich über der Umgebungstemperatur liegt und somit eine ther-

mische Konvektion bewirket.

Im Vorfeld eines Ansatzes der Abluftfahnenüberhöhung ist für die betreffende Emissionsquelle zu

prüfen, ob die Bedingungen für eine Ansetzbarkeit erfüllt sind. Dies ist gemäß VDI Richtlinie 3783

[2] dann mit Sicherheit der Fall, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind.

 Ableithöhe der Quelle mindestens 10 m über Grund

 Quellhöhe mindestens 3 m über Dachfirst

 Austrittsgeschwindigkeit mindestens 7 m/s

Die Ausbreitungsrechnungen wurden ohne Berücksichtigung der Abgasfahnenüberhöhung durch-

geführt.
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Geruchsstoffauswertung

Die Beurteilungsflächen der Geruchsstoffauswertung (A2KArea Rechengitter) wurden auf eine

Kantenlänge von 50 m reduziert, um eine homogenere Belastung auf Teilen der Beurteilungsflä-

chen im Sinne der TA Luft [5], Anhang 7 zu erzielen.

Deposition

Im Rahmen der geruchstechnischen Untersuchung ist keine Deposition zu berücksichtigen.
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6.) Beurteilung der Ergebnisse der Ausbreitungsrechnungen

In der Anlage 3 ist die Gesamtzusatzbelastung an Geruchsimmissionen - hervorgerufen durch den

geplanten Anlagenbetrieb im Zuge der Erweiterung des Werkes - als relative flächenbezogene

Häufigkeit der Geruchsstunden innerhalb eines Jahres dargestellt.

Die Gesamtzusatzbelastung an Geruchsimmissionen liegt an den untersuchten Immission-

sorten unter 2 % der Jahresstunden.

Der Immissionswert der irrelevanten Gesamtzusatzbelastung an Geruchsimmissionen von

2 % wird eingehalten, eine Betrachtung der Gesamtbelastung an Geruchsimmissionen ist

somit nicht notwendig.

Zusammenfassend zeigt das Ergebnis der geruchstechnischen Untersuchung, dass die Ge-

ruchsimmissionswerte sicher eingehalten werden. Aus gutachterlicher Sicht sind durch den ge-

planten Anlagenbetrieb im Zuge der Erweiterung des Werkes der Substratwerk Garther Heide

GmbH & Co. KG in 49685 Emstek keine unzulässigen Beeinträchtigungen der Nachbarschaft zu

erwarten.
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2023-04-14 14:38:03 ---------------------------------------------------------
TalServer:C:/Projekte/Substratwerk/Berechnung/Substratwerk_02/

 Ausbreitungsmodell AUSTAL, Version 3.1.2-WI-x
 Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau, 2002-2021
 Copyright (c) Ing.-Büro Janicke, Überlingen, 1989-2021

 Arbeitsverzeichnis: C:/Projekte/Substratwerk/Berechnung/Substratwerk_02

Erstellungsdatum des Programms: 2021-08-09 08:20:41
Das Programm läuft auf dem Rechner "PC-IKO".

============================= Beginn der Eingabe ============================
> ti "Substratwerk"                           'Projekt-Titel
> ux 32447345                                 'x-Koordinate des Bezugspunktes
> uy 5858297                                  'y-Koordinate des Bezugspunktes
> z0 0.20                                     'Rauigkeitslänge
> qs 2                                        'Qualitätsstufe
> az "C:\Projekte\Zeitreihen_fuer_Austal\Belm.akterm" 'AKT-Datei
> ha 4.00  'Anemometerhöhe (m)
> xa -1494.78  'x-Koordinate des Anemometers
> ya -2146.50  'y-Koordinate des Anemometers
> dd 4.0  8.0  16.0  32.0         64.0         128.0  256.0
'Zellengröße (m)
> x0 -928.0       -1008.0      -1184.0 -1536.0 -1920.0 -3072.0 -5376.0
'x-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters
> nx 74  54  52  48  36  36  36
'Anzahl Gitterzellen in X-Richtung
> y0 -1392.0      -1456.0      -1664.0 -2048.0 -2304.0 -3328.0 -5376.0
'y-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters
> ny 96  66  52  50  34  34  34
'Anzahl Gitterzellen in Y-Richtung
> nz 9  24  24  24  24  24  24
'Anzahl Gitterzellen in Z-Richtung
> os +NOSTANDARD
> hh 0 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 24.0 27.0 31.0 40.0 65.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0
500.0 600.0 700.0 800.0 1000.0 1200.0 1500.0
> xq -745.58
> yq -1199.82
> hq 6.00
> aq 16.00
> bq 16.00
> cq 0.00
> wq 275.10
> dq 0.00
> vq 0.00
> tq 0.00
> lq 0.0000
> rq 0.00
> zq 0.0000
> sq 0.00
> odor 92
> xb -821.22 -833.17 -793.93 -758.22 -760.54 -700.31
> yb -1323.95 -1258.46 -1141.52 -1141.62 -1125.83 -1127.43
> ab 65.00 80.34 47.25 53.59 33.15 49.55
> bb 53.61 75.67 53.35 35.05 37.31 25.58
> cb 9.00 12.77 9.90 13.31 9.00 9.15
> wb 10.00  9.83 99.09 99.35 9.72 100.19
============================== Ende der Eingabe =============================

>>> Abweichung vom Standard (Option NOSTANDARD)!

Die Höhe hq der Quelle 1 beträgt weniger als 10 m.
Die maximale Gebäudehöhe beträgt 13.3 m.

AKTerm "C:/Projekte/Zeitreihen_fuer_Austal/Belm.akterm" mit 8760 Zeilen, Format 3
Verfügbarkeit der AKTerm-Daten 98.0 %.

Prüfsumme AUSTAL  5a45c4ae
Prüfsumme TALDIA  abbd92e1
Prüfsumme SETTINGS d0929e1c
Prüfsumme AKTerm  30118578

Bibliotheksfelder "zusätzliches K" werden verwendet (Netze 1,2).
Bibliotheksfelder "zusätzliche Sigmas" werden verwendet (Netze 1,2).

=============================================================================

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "odor"
TMT: 365 Mittel (davon ungültig: 6)
TMT: Datei "C:/Projekte/Substratwerk/Berechnung/Substratwerk_02/odor-j00z01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Projekte/Substratwerk/Berechnung/Substratwerk_02/odor-j00s01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Projekte/Substratwerk/Berechnung/Substratwerk_02/odor-j00z02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Projekte/Substratwerk/Berechnung/Substratwerk_02/odor-j00s02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Projekte/Substratwerk/Berechnung/Substratwerk_02/odor-j00z03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Projekte/Substratwerk/Berechnung/Substratwerk_02/odor-j00s03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Projekte/Substratwerk/Berechnung/Substratwerk_02/odor-j00z04" ausgeschrieben.
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TMT: Datei "C:/Projekte/Substratwerk/Berechnung/Substratwerk_02/odor-j00s04" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Projekte/Substratwerk/Berechnung/Substratwerk_02/odor-j00z05" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Projekte/Substratwerk/Berechnung/Substratwerk_02/odor-j00s05" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Projekte/Substratwerk/Berechnung/Substratwerk_02/odor-j00z06" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Projekte/Substratwerk/Berechnung/Substratwerk_02/odor-j00s06" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Projekte/Substratwerk/Berechnung/Substratwerk_02/odor-j00z07" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Projekte/Substratwerk/Berechnung/Substratwerk_02/odor-j00s07" ausgeschrieben.
TMT: Dateien erstellt von AUSTAL_3.1.2-WI-x.
=============================================================================

Auswertung der Ergebnisse:
==========================

     DEP: Jahresmittel der Deposition
     J00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhäufigkeit
     Tnn: Höchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen
     Snn: Höchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen

WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m.
         Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher
         möglicherweise nicht relevant für eine Beurteilung!

Maximalwert der Geruchsstundenhäufigkeit  bei z=1.5 m
=====================================================
ODOR     J00 :   3.5 %     (+/-  0.0 ) bei x= -738 m, y=-1210 m (1: 48, 46)
=============================================================================

2023-04-15 00:05:31 AUSTAL beendet.
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Abschnitt in
VDI 3783
Blatt 20

Prüfpunkt Entfällt Vorhanden Abschnitt/
Seite im
Dokument

5 Allgemeine Angaben
Art der Anlage

Lage der Anlage mit kartografischer Darstellung

Höhe der Quelle(n) über Grund und NHN

Angaben über Windmessstandorte
verschiedener Messnetzbetreiber und über
Windmessungen im Anlagenbereich
Besonderheiten der geplanten Vorgehensweise
bei der Ausbreitungsrechnung

5 Angaben zu Bezugswindstationen
Auswahl der Bezugswindstationen dokumentiert
(Entfernungsangabe, gegebenenfalls Wegfall
nicht geeigneter Stationen)
Für alle Stationen Höhe über NHN

Für alle Stationen Koordinaten

Für alle Stationen Windgeberhöhe

Für alle Stationen Messzeitraum und
Datenverfügbarkeit
Für alle Stationen Messzeitraum zusammen-
hängend mindestens 5 Jahre lang
Für alle Stationen Beginn des Messzeitraums
bei Bearbeitungsbeginn nicht mehr als 15 Jahre
zurückliegend
Für alle Stationen Rauigkeitslänge

Für alle Stationen Angaben zur
Qualitätssicherung vorhanden
Lokale Besonderheiten einzelner Stationen

6 Prüfung der Übertragbarkeit
6.2.1 Zielbereich bestimmt und Auswahl begründet

6.2.2 Erwartungswerte für Windrichtungsverteilung im
Zielbereich bestimmt und nachvollziehbar
begründet

6.2.2 Erwartungswerte für Windgeschwindigkeits-
verteilung im Zielbereich bestimmt und
nachvollziehbar begründet

6.2.3.2 Messwerte der meteorologischen Datenbasis
auf einheitliche Rauigkeitslänge und Höhe über
Grund umgerechnet

6.2.3.1 Abweichung zwischen erwartetem
Richtungsmaximum und Messwert der
Bezugswindstationen ermittelt und mit 30°
verglichen
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Abschnitt in
VDI 3783
Blatt 20

Prüfpunkt Entfällt Vorhanden Abschnitt/
Seite im
Dokument

6.2.3.2 Abweichung zwischen Erwartungswert des
vieljährigen Jahresmittelwerts der
Windgeschwindigkeit und Messwert der
Bezugswindstationen ermittelt und mit 1,0 m s 1

verglichen
6.1 Als Ergebnis die Übertragbarkeit der Daten

einer Bezugswindstation anhand der geprüften
Kriterien begründet (Regelfall) oder keine
geeignete Bezugswindstation gefunden
(Sonderfall)

6.3 Sonderfall
Bei Anpassung gemessener meteorologischer
Daten: Vorgehensweise und Modellansätze
dokumentiert und deren Eignung begründet
Bei Anpassung gemessener meteorologischer
Daten: Nachweis der räumlichen
Repräsentativität der angepassten Daten

6.4 Repräsentatives Jahr
Bei Auswahl eines repräsentativen Jahres:
Auswahlverfahren dokumentiert und dessen
Eignung begründet
Bei Auswahl eines repräsentativen Jahres:
Angabe, ob bei Auswahl auf ein Kalenderjahr
abgestellt wird oder nicht (beliebiger Beginn der
Jahreszeitreihe)
Bei Auswahl eines repräsentativen Jahres:
Messzeitraum mindestens 5 Jahre lang und bei
Bearbeitungsbeginn nicht mehr als 15 Jahre
zurückliegend

7.1 Erstellung des Zieldatensatzes
Anemometerhöhen in Abhängigkeit von den
Rauigkeitsklassen nach TA Luft in Zieldatensatz
integriert
Bei Verwendung von Stabilitätsinformationen,
die nicht an der Bezugswindstation gewonnen
wurden: Herkunft der Stabilitätsinformationen
dokumentiert und deren Eignung begründet

Sonstiges
7.2 Bei Besonderheiten im Untersuchungsgebiet:

Hinweise für die Ausbreitungsrechnung und
Angaben, unter welchen Voraussetzungen die
Verwendung der bereitgestellten meteorolo-
gischen Daten zu sachgerechten Ergebnissen
im Sinne des Anhangs zur Ausbreitungs-
rechnung der TA Luft führt
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AUSTAL View - Lakes Environmental Software & ArguSoft C:\Projekte\Substratwerk\Berechnung\Substratwerk_02\Substratwerk_02.aus

MAßSTAB:

0 0,4 km

1:15.000

PROJEKT-TITEL:

Substratwerk

BEMERKUNGEN:

Gesamtzusatzbelastung an
Geruchsimmissionen

FIRMENNAME:

Zech Umweltanalytik GmbH

DATUM:

20.04.2023

PROJEKT-NR.:

LG17422
AUSGABE-TYP:

ODOR ASW

EINHEITEN:

%

STOFF:

ODOR

QUELLEN:

25
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Antragsteller: Substratwerke Garther Heide GmbH & Co. KG Abs-05-01

Aktenzeichen: AA01208

5.1 Vorgesehene Maßnahmen zum Schutz vor und zur Vorsorge gegen
schädliche Umwelteinwirkungen, insbesondere zur Verminderung
der Emissionen sowie zur Messung von Emissionen und Immissionen

Folgende Maßnahmen zur Emissionsminderung bzw. zur Vorsorge gegen schädliche

Umwelteinwirkungen sind für die geplante Anlage vorgesehen:

Schall

Die relevanten schallabstrahlenden Maschinen sind vollständig innerhalb der Maschinenhalle

angeordnet. Das LKW-Aufkommen ist im Vergleich zum regulären LKW-Verkehr auf der

anliegenden Kreisstraße als gering zu bewerten.

Weitere schallreduzierende Maßnahmen sind daher nicht erforderlich.

Geruch

Durch die Garantieerklärung des Herstellers der Abluftbehandlungsanlage ist die Einhaltung der

TA Luft sichergestellt.

Weitere Maßnahmen zur Geruchsreduzierung sind daher nicht erforderlich.

Weitere Emissionen und Messungen

Gemäß TA Luft (5.4.8.5) wird ein saurer Wäscher verbaut. Bei der Säurewäsche wird der

Waschflüssigkeit eine starke Säure zugesetzt, um mit dem Ammoniak zu reagieren und ein

Ammoniumsalz zu erzeugen. Das Detail-Engineering erfolgt kurzfristig, die Details liegen vor

Inbetriebnahme vor.

Die entsprechenden Anforderungen der TA Luft werden eingehalten. Hierbei werden insbesondere

die 90 % Minderung zur Entfernung von Ammoniak eingehalten (5.4.8.5) Zudem werden

Messungen der Paramter Geruch, Ammoniak und organische Stoffe gemäß 5.4.8.5 TA Luft

durchgeführt.

Für den Parameter Ammonik (NH3) wird eine Garantieerklärung des Herstellers zur

Unterschreitung des Massenstroms von 0,1 kg / h angehangen. Der Bagatellmassenstrom wird

somit deutlich unterschritten, sodass weitere Betrachtungen zum Schutz von empfindlichen

Pflanzen und Ökosystemen entfallen können.
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Antragsteller: Substratwerke Garther Heide GmbH & Co. KG Abs-05-01

Aktenzeichen: AA01208

Ammoniak- / Stickstoffdeposition

Der Mindestabstand zum FFH-Gebiet gemäß TA Luft Anhang 1 kann durch eine

Rückwärtsrechnung nachgewiesen werden. Es muss angenommen werden, dass gemäß Formel

des Anhangs 1 zur TA Luft eine Haltung von 2,6 Millionen Masthähnchen zulässig wäre.

Folgende Berechnungsgrundlage liegt dieser Annahme zu Grunde:

Nach vorliegenden Information produziert ein Masthähnchen zwischen 900-1500g Mist pro

Mastdurchgang. Ein Durchgang dauert zwischen 28-45 Tagen, je nach gewünschten Endgewicht

der Hähnchen. Wenn man von einem Mittelwert von 1200g Mist und einer durchschnittlichen

Mastdauer von 35 Tagen ausgeht, ergeben sich 10,4 Mastdurchgänge pro Jahr, was einer

Mistmenge von 12,51kg/a entspricht. Bei 2,6 Mio Tieren pro Tag ergibt sich eine Menge von ca.

89to Mist pro Tag. Im Antrag wird als Einsatzstoff eine gerinere Menge angesetzt und verwendet

werden, sodass der Mindestabstand zum FFH-Gebiet nachgewiesen werden kann.
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Stand 02/2015         Bauunternehmung Georg Pritsch Gmbh & Co. KG  Rottenburger Straße 1  84097 Sandsbach
 Tel: 09452 / 9303-0  Email: info@baupritsch.de

Hinweis-, Sicherheits- und Gewährleistungsblatt zu
Beton BIG Blocks (LEGO Steine)

Sicherheitshinweise
- nur mit geeignetem Hebegerät versetzen
- der Verwender ist für die Wandhöhe verantwortlich
- BIG Blocks nicht als Stützwand für drückendes Erdreich verwenden (nur nach Absprache mit Statiker)
- der Aufenthalt unter der schwebenden Last ist untersagt
- nur auf waagrechten und tragfähigen Untergrund einsetzbar
- auf Verzahnung der einzelnen BIG Blocks achten
- senkrechte Fugen vermeiden (nur im Verband aufbauen)
- starke dynamische Beanspruchung vermeiden
- auf staatliche und berufsgenossenschaftliche Vorschriften achten

Gewährleistung
Die Fa. Pritsch GmbH & Co. KG übernimmt keine Gewährleistung für

- die Standsicherheit einer aufgestellten Wand
- frost- und witterungsbedingte Schäden der BIG Blocks
- Schäden durch unsachgemäße Verwendung
- Material- oder Personenschäden bei der Entladung, Lagerung sowie beim Versetzen der BIG Blocks

Die angegebenen Maße und Gewichte können geringfügig abweichen; dies ist jedoch kein Mangel.
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Antragsteller: Substratwerke Garther Heide GmbH & Co. KG Abs-07-01

Aktenzeichen: AA01208

7.1 Vorgesehene Maßnahmen zum Arbeitsschutz

7.1.1 Vorschriften und Regeln

Beim Betrieb werden insbesondere folgende einschlägige Vorschriften und Regeln mit Bezug zum
Arbeitsschutz beachtet und umgesetzt, soweit die dort genannten Forderungen und Pflichten dem

Betrieb der Anlage entsprechen.

 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV),

 Gefahrstoffverordnung (GefStoffV),

 Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) mit zugehörigen Richtlinien (ASR),

 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG),

 Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsregeln

7.1.2 Allgemeine Angaben zum Arbeitsschutz

Den Beschäftigten steht die nach Maßgabe der Gefährdungsbeurteilung erforderliche persönliche
Schutzausrüstung (Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe etc.) und wetterfeste Kleidung zur

Verfügung.

Das Personal wird regelmäßig bezüglich der möglichen Gefahren aufgeklärt. Diese Unterweisung

wird dokumentiert.

7.1.3 Gefährdungsbeurteilung

Gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz i.V. m. § 3 der  Betriebssicherheitsverordnung unter

Berücksichtigung des § 6 der Gefahrstoffverordnung wird für den Betrieb eine Gefährdungs-

beurteilung erstellt und dokumentiert.

Anhand der Gefährdungsbeurteilung werden die erforderlichen Schutzmaßnahmen festgelegt.

Die Gefährdungsbeurteilung wird zur Inbetriebnahme unter Berücksichtigung der konkreten

Umstände aus der Ausführungsplanung vorliegen.

Die Gefährdungsbeurteilung wird am Anlagenstandort des Antragstellers aufbewahrt und kann

jederzeit eingesehen werden.
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7.1.4 Betriebsanweisungen, Unterweisungen

Die Arbeitsnehmer werden anhand von Betriebsanweisungen, welche der Gefährdungsbeurteilung

Rechnung tragen, über die auftretenden Gefahren und über Schutzmaßnahmen informiert.

Die Unterweisung der Arbeitnehmer umfasst insbesondere Hinweise über den richtigen Umgang

mit Stoffen sowie auf die notwendige Arbeitskleidung, Hinweise auf die persönliche Hygiene und

das Rauch-, Trink- und Essverbot in den Arbeitsbereichen.

7.1.5 Sozialräume

Den Mitarbeitern stehen Sozialräume in ausreichender Anzahl auf dem Betriebsgelände zur

Verfügung:

1. Umkleideräume

2. Waschgelegenheit

3. Toiletten

4. Aufenthaltsraum

7.1.6 Überwachung, Wartung und Instandhaltung

Die Anlagen  werden nur von sachkundigen, zuverlässigen Mitarbeitern betreut. Wartungs- und

Reparaturarbeiten werden ausschließlich von Fachpersonal oder den Hersteller-/Fachfirmen nach

den allgemein anerkannten Regeln der Technik durchgeführt. Kleinere Reparaturarbeiten werden

von eingewiesenem eigenem Fachpersonal durchgeführt.
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100 SDR 11 PN 16

Nennweite
Rohrgewicht kg/m

Wassergefüllt, inkl. Formstücke,

Halterungen und Sprinkler

DN 40 4,80

DN 50 7,70

DN 65 9,10

DN 80 12,10

DN 100 18,50

DN 125 26,20

DN 150 37,50
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Bauantrag

Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen. Felder mit „* “ sind keine Pflichtfelder.
Sollten die Eingabefelder nicht ausreichen, fügen Sie bitte entsprechende Anlagen bei.

gem. § 63 bzw. § 64 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO)

An die Bauaufsichtsbehörde Eingangsstempel der Bauaufsichtsbehörde Aktenzeichen der Bauaufsichtsbehörde

Identifikationsnummer des Erhebungsbogens des Landesamts für Statistik Niedersachsen:

Blatt 1 von 4

1. Bezeichnung der Baumaßnahme

3. Bauherrin / Bauherr

Baumaßnahme

2. Baugrundstück
Gemeinde Ortsteil

Straße Hausnummer

Gemarkung Flur Flurstück (Zähler)

Hiermit beantrage ich gemäß § 63 bzw. § 64 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) für die nachstehend
bezeichnete Baumaßnahme die Baugenehmigung. Die erforderlichen Bauvorlagen sind diesem Bauantrag gemäß
der aktuellen Niedersächsischen Bauvorlagenverordnung (NBauVorlVO) beigefügt.

Bek. d. MU v. 1.6.2022 (Anlage 3)

Flurstück (Nenner)
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Firmenname (wenn zutreffend. Bei Gesellschaften bzw. juristischen Personen ist dann im Folgenden die/der Vertretungsberechtigte anzugeben)

Vorname/n
Name Bauherrin / Bauherr (bei juristischen Personen Vertretungsberechtigte)

Straße Hausnummer * Telefon (mit Vorwahl)

PLZ Ort * E-Mail

Nachname
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Erweiterung des bestehenden Substratwerkes

Emstek Garthe

Garther Heide 9

Emstek 1 220 7

Emstek 1 220 9

Substratwerke Garther Heide GmbH & Co. KG

Michael Böging

Garther Heide 9 0175-1981831

49685 Emstek s.bockhorn@wkv-online.de



Bek. d. MU v. 1.6.2022 (Anlage 3)

4. Entwurfsverfasserin / Entwurfsverfasser
Firmenname (wenn zutreffend)

Vorname/n
Name Entwurfsverfasserin / Entwurfsverfasser (natürliche Person)

Straße Hausnummer * Telefon (mit Vorwahl)

PLZ Ort * E-Mail

Nachname

Berufsbezeichnung

ist für die beantragte Baumaßnahme bauvorlageberechtigt nach

§ 53 Abs. 3 Satz 2 NBauO nach

Nr. 1 Architektin / Architekt, eingetragen in Liste der Architektenkammer Nr.

Nr. 4 öffentlich Bedienstete / öffentlich Bediensteter

Nr. 2 Entwurfsverfasserin/Entwurfsverfasser (bis 30.11.2024),
eingetragen in Liste der Architektenkammer Nr.

des Bundeslandes

Nr. 3 Entwurfsverfasserin/Entwurfsverfasser nach § 20 NIngG gleichgestellt
(europäischer Dienstleistungsverkehr), niedergelassen im Staat

Nr. 3 Entwurfsverfasserin/Entwurfsverfasser,
eingetragen in Liste der Ingenieurkammer Nr.

Nr. 3 Entwurfsverfasserin/Entwurfsverfasser, eingetragen im Verzeichnis Nr.

§ 53 Abs. 4 NBauO nach
Nr. 1 Landschaftsarchitektin / Landschaftsarchitekt, eingetragen in Liste der
Architektenkammer Nr.

Nr. 5 Innenarchitektin / Innenarchitekt, eingetragen in Liste der Architektenkammer Nr.

Nr. 2 Handwerksmeisterin / Handwerksmeister oder diesen nach § 7 Abs. 3, 7 oder 9 HwO gleichgestellt

§ 53 Abs. 5 NBauO

Nr. 3 staatlich geprüfte Technikerin / staatlich geprüfter Techniker

Nr. 4 Technikerin / Techniker mit gleichwertigem Ausbildungsnachweis

Handwerksmeisterin / Handwerksmeister, gleichgestellt im europäischen
Dienstleistungsverkehr, niedergelassen im Staat
Technikerin / Techniker, gleichgestellt im europäischen Dienstleistungsverkehr,
niedergelassen im Staat

darf als Entwurfsverfasserin / Entwurfsverfasser tätig werden nach

§ 53 Abs. 9 NBauO

5. Tragwerksplanerin / Tragwerksplaner
Firmenname (wenn zutreffend)

Vorname/n
Name Tragwerksplanerin / Tragwerksplaner (natürliche Person)

Straße Hausnummer * Telefon (mit Vorwahl)

PLZ Ort * E-Mail

Nachname

Berufsbezeichnung

Blatt 2 von 4
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Bocklage + Buddelmeyer Architekten GmbH

Mathies Könenkamp

M.A. Architekt

Kleine Kirchstraße 13 0177 / 33 88 714

49377 Vechta mk@bocklage-buddelmeyer.de

EL 21403

Meijl/Verhagh

Paul Poortvliet

Bauingenieur

Hofmannsallee 55 0031-774653415

47533 Kleve kleve@meijlverhaegh.eu



Bek. d. MU v. 1.6.2022 (Anlage 3)

ist zur Erstellung des Nachweises der Standsicherheit für die beantragte Baumaßnahme berechtigt nach

§ 65 Abs. 4 NBauO

Tragwerksplanerin/Tragwerksplaner, eingetragen in der Liste
der Ingenieurkammer Niedersachsen Nr.

Tragwerksplanerin/Tragwerksplaner, eingetragen im Verzeichnis Nr.

des Bundeslandes

Tragwerksplaner/Tragwerksplanerin nach § 21 Abs. 5 NIngG gleichgestellt
(europäischer Dienstleistungsverkehr), niedergelassen im Staat

§ 86 Abs. 5 NBauO (Übergangsregelung) – (Standsicherheitsnachweis ist ggf. prüfpflichtig)

§ 65 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 53 Abs. 3 Satz 2 Nrn. 1 bis 4, Abs. 4 Nrn. 2 bis 4 sowie Abs. 5 bis 8 NBauO
(Standsicherheitsnachweis ist prüfpflichtig)

6. Erschließung

Sonstiges

6.1 Zugang / Zufahrt zum Grundstück erfolgt

von öffentlicher Verkehrsfläche über Grundstück im Miteigentum
über anderes Grundstück
(ggf. Baulast/Grunddienstbarkeit erforderlich)

Niederschlagswasserbeseitigung erfolgt durch
die Einleitung
in ein kommunales
Regenwasser-
system

Einleitung
in ein Gewässer

die gezielte Ver-
sickerung auf Grund-
stücksflächen

Sonstige Abwasserbeseitigung erfolgt durch

kommunales Abwassersystem Kleinkläranlage Sonstiges:

6.2

Trinkwasserversorgung erfolgt durch

zentrales Wasserwerk oder dezentrales kleines Wasserwerk Sonstiges:

6.3

6.4

die ungezielte,
breitflächige Ver-
sickerung auf Grund-
stücksflächen

Löschwasserversorgung erfolgt durch6.5

öffentliche Wasserversorgung

offene Gewässer

Entfernung (m)

Feuerlöschteich

Feuerlöschbrunnen

Datum, Unterschrift der Tragwerksplanerin / des Tragwerksplaners

Entfernung (m)

Blatt 3 von 4
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Sonstiges:

7. Arbeitsstättenrecht

Die Vereinbarkeit der Bauvorlagen mit den Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung wird nur geprüft, wenn die
Bauherrin oder der Bauherr dies verlangt.

Gem. § 64 Satz 2 NBauO – auch in Verbindung mit § 63 Abs. 1 Satz 3 NBauO – wird um Prüfung der
Anforderungen auf Vereinbarkeit mit der Arbeitsstättenverordnung im Rahmen des Baugenehmigungs-
verfahrens gebeten.

Datum, Unterschrift der Bauherrin / des Bauherrn (oder der Bevollmächtigten / des Bevollmächtigten)
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730426

Nordrhein Westfalen

Lagerung in
Stb-Rundbehälter,
Verbrauch für Produktion

eigene Brunnen

30

Stb-Rundbehälter

30



Die Bauherrin oder der Bauherr ist dafür verantwortlich, dass die von ihr oder ihm veranlasste Baumaßnahme dem öffentlichen
Baurecht entspricht. Die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser ist dafür verantwortlich, dass der Entwurf für die
Baumaßnahme dem öffentlichen Baurecht entspricht. Über erforderliche Ausnahmen, Befreiungen und Zulassungen von
Abweichungen von Vorschriften wird nur auf besonderen Antrag entschieden.

Hinweise:

Datum, Unterschrift der Bauherrin / des Bauherrn (oder der Bevollmächtigten / des Bevollmächtigten)

8. Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn

Es wird erbeten, die Baugenehmigung oder Teilbaugenehmigung nach § 70 Abs. 5 Satz 2 NBauO den in der
Anlage näher bezeichneten Nachbarn zuzustellen.

* Datum, Unterschrift der Bauherrin / des Bauherrn
(Kenntnisnahme)

Datenschutz:

Die elektronische Verarbeitung der in diesem Formular enthaltenen personenbezogenen Daten ist für die Durchführung dieses
Verwaltungsverfahrens gemäß § 67 Abs. 1 NBauO erforderlich und gemäß §§ 3 und 5 NDSG zulässig. Empfänger dieser
Daten sind die untere Bauaufsichtsbehörde, die Gemeinde sowie andere Behörden (§ 69 Abs. 3 NBauO) und ggf. Nachbarn
sowie die zu beteiligende Öffentlichkeit (§ 68 NBauO). Bauvorlagen in elektronischer Form können dauerhaft gespeichert
werden. Zudem werden die Daten regelmäßig an die zuständige Finanzbehörde (§ 29 BewG), den zuständigen
Unfallversicherungsträger (§ 195 Abs. 3 SGB VII) und das Vermessungs- und Katasteramt (§ 5 NVermG) übermittelt. Nähere
Informationen und die Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten entnehmen Sie bitte den Internetseiten des Adressaten
dieses Antrages.

Datum, Unterschrift der Entwurfsverfasserin / des Entwurfsverfassers

Bek. d. MU v. 1.6.2022 (Anlage 3) Blatt 4 von 4
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BOCKLAGE  +  BUDDELMEYER ARCHITEKTEN GMBH

BIO-SUBSTRATWERK GARTHER HEIDE EMSTEK

BERECHNUNG  DER  ROHBAUKOSTEN GEM. BauGO

BUNKER (MASSIV) BRI

Rohbaukosten: 75.884,- cbm x =

TUNNEL (LEICHT) BRI

Rohbaukosten: 65.462,- cbm x =

BRI

Rohbaukosten: 1.778,- cbm x =

BRI

Rohbaukosten: 189,- cbm x =

FLÄCHE GEM.
CAD ANGABE

LAGEPLAN

Rohbaukosten: 8.619,- qm x =

BRI

Rohbaukosten: 81,- cbm x =

ROHBAUKOSTEN GESAMT =

BERECHNUNG  DER  HERSTELLUNGSKOSTEN

BUNKER (MASSIV)
300 Kostengruppe 300 - Bauwerk - Konstruktion

ausgebaut 75.884,- cbm x =

400 Kostengruppe 400 - Bauwerk - techn. Anlagen

ausgebaut 75.884,- cbm x =

BAUPREISINDEXFAKTOR: 163,6

BAUPREISINDEXFAKTOR: 163,6
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BAUPREISINDEXFAKTOR: 163,6

163,6

BAUPREISINDEXFAKTOR: 163,6

SPRINKLER-
ZENTRALE

REGENWASSER-
BEHÄLTER

LÖSCHWASSER-
BEHÄLTER

HOFBEFESTIGU
NG

Schätzpreis
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BOCKLAGE  +  BUDDELMEYER ARCHITEKTEN GMBH

BIO-SUBSTRATWERK GARTHER HEIDE EMSTEK

TUNNEL (LEICHT)
300 Kostengruppe 300 - Bauwerk - Konstruktion

ausgebaut 65.462,- cbm x =

400 Kostengruppe 400 - Bauwerk - techn. Anlagen
ausgebaut 65.462,- cbm x =

Regenwasserbehälter, Sprinklerzentrale, Hofebefestigung, Löschwasserbehälter
Summe der Rohbaukosten gem. obenstehender Berechnung

=

NACHWEIS  DER  NOTWENDIGEN  EINSTELLPLÄTZE

Lt. N.BauO  § 47
Richtzahlen für den Einstellplatzbedarf Handwerks- und Industriebetriebe

je 1 Estpl. je 3 Mitarbeiter gem. Ausführungsempfehlung zu § 47 NBauO

10 Mitarbeiter

notwendige Stellplätze: 10/3 = 4 = 4 Stellplätze

Stellplätze siehe Lageplan : vorhanden = 14 Stellplätze

ERGÄNZUNG 08.02.2024

Herstellungskosten GESAMT KG 300 + 400

Somit übererfüllt die Anzahl der vorhandenen Parkplätze die gem. §47 NBauO erforderliche Anzahl.

Erstelldatum: 27.09.2024  Version: 3.1  Erstellt mit: ELiA-2.8-b5



BOCKLAGE  +  BUDDELMEYER ARCHITEKTEN GMBH

BIO-SUBSTRATWERK GARTHER HEIDE EMSTEK

BRUTTOGRUNDFLÄCHE UND BRUTTORAUMINHALT
basierend auf separatem, rechnerischem Nachweis unter 4.3

BGF REGELFALL BUNKER 7.221,69 qm
TUNNEL 5.878,67 qm

BGF Regelfall gesamt 13.100,36 qm

BGF SONDERFALL BUNKER 1.776,64 qm
TUNNEL 0,00 qm

r = 9 A = 254 m2REGENWASSERBECKEN 254,00 qm
r = 3,7 A = 49 m2LÖSCHWASSERBEHÄLTER 49,00 qm

A=A x B 6 x 4,5 m SPRINKLERZENTRALE 27,00 qm

BGF SONDERFALL gesamt 2.106,64 qm

BGF GESAMT 15.207,00 qm

BRI REGELFALL BUNKER EG 73.651,01 cbm
BUNKER DACH 1.699,75 cbm

TUNNEL 65.461,58 cbm
A x H = CBM H = 3 M 27 X 3 SPRINKLERZENTRALE 81,00 cbm

BRI Regelfall gesamt 140.893,34 cbm

BRI SONDERFALL BUNKER 532,99 cbm
TUNNEL 0,00 cbm

A x H = CBM H = 7 M 254 x 7 REGENWASSERBECKEN 1.778,00 cbm
A x H = CBM H = 7 M 49 X 7 LÖSCHWASSERBEHÄLTER 189,00 cbm

BRI SONDERFALL gesamt 2.499,99 cbm

BRI GESAMT 143.393,33 cbm

VECHTA, 09.02.2023
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Substratwerke Garther Heide GmbH & Co. KG

Erweiterung eines Substratwerks

 Emstek, Garthe

Garther Heide

Emstek 1 220/9, 220/7

0 1 7.221,69

0 1 5.878,67

243.065
39.319,75

203.745,25
143.393,33
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11.967.393

8.433.743

Stahlbeton

- -
Beton/Paneele

grau

Paneeldach, Foliendach
grau

Flachdach / Satteldach

1,15° / 6°

-
-

-
-

-

-

-
-
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Zaun 1,8m

10 Mitarbeiter 1 Stellplatz / 3 Mitarbeiter 3,33

4 Stellplätze



Betriebsbeschreibung
für gewerblich genutzte Gebäude / bauliche Anlagen

gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 4 BauVorlVO

2.

Eingangsvermerk der Bauaufsichtsbehörde

Eingangsvermerk der Gemeinde

Bauherrin / Bauherr
(Wenn zutreffend) Bezeichnung Unternehmen (bei Gesellschaften bzw. juristischen Personen ist dann im Folgenden der Empfangsbevollmächtigte anzugeben)

Titel

Straße Telefon (freiwillige Angabe) Fax (freiwillige Angabe)

E-Mail (freiwillige Angabe)

Vorname Nachname

Hausnummer

Postleitzahl Ort
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Name Bauherr/in (Bei juristischen Personen: Empfangsbevollmächtige/r)

An die Bauaufsichtsbehörde

Über die Gemeinde Aktenzeichen

B
U

S

1. Bezeichnung der Baumaßnahme

Errichtung Änderung Nutzungsänderung
bei Nutzungsänderung
bisherige Nutzung

beabsichtigte Nutzung

Erweiterung

Baumaßnahme

3. Betreiberin / Betreiber
(Wenn zutreffend) Bezeichnung Unternehmen (bei Gesellschaften bzw. juristischen Personen ist dann im Folgenden der Empfangsbevollmächtigte anzugeben)

Titel

Straße Telefon (freiwillige Angabe) Fax (freiwillige Angabe)

E-Mail (freiwillige Angabe)

Vorname Nachname

Hausnummer

Postleitzahl Ort

Name Bauherr/in (Bei juristischen Personen: Empfangsbevollmächtige/r)
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Erweiterung des bestehenden Substratwerkes

Substratwerke Garther Heide GmbH & Co. KG

Michael Böging

Garther Heide 9 0175-1981831 04473-9412-22

49685 Emstek s.bockhorn@wkv-online.de

Substratwerk Garther Heide GmbH & Co. KG

Michael Böging

Garther Heide 9 0175-1981831 04473-9412-22

49685 Emstek s.bockhorn@wkv-online.de



Dienstleistung

Rohstoffe, Materialien, Betriebsstoffe,
Reststoffe, Waren
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Arbeitsablaufplan ist beigefügt

Maschinenaufstellungsplan
ist beigefügt

Maschinen, Apparate, Förderein-
richtungen, Betriebsfahrzeuge

5. Betriebszeit an Werktagen an Sonn- und Feiertagen

4.

von bis Zahl der Schichten von bis Zahl der Schichten

Erzeugnisse / Produkte

6. Gesamtbeschäftigte am
Betriebsort

männliche weibliche
über 18 Jahre unter 18 Jahre über 18 Jahre unter 18 Jahre insgesamt

im bestehenden Betrieb

davon in der stärksten Schicht

nach Durchführung des Vorhabens

davon in der stärksten Schicht

Arbeitsabläufe

Angaben zu Arbeitsräumen und Sozialeinrichtungen

7. Arbeitsräume
Besondere Einwirkungen und Gefahren Art und Ursache Bezeichnung des Raumes Schutzvorkehrungen

Gesundheitlich unzuträgliche
Temperaturen, Wärmestrahlung, mech.
Schwingungen, elektrostatische
Aufladungen, ionisierende Strahlung

Gefahrstoffe
(auch Gase, Abgase, Nebel oder Stäube,
Sicherheitsdatenblätter beifügen)

Lärm am Arbeitsplatz

8. Sozialeinrichtungen im bestehenden Betrieb nach Durchführung des Vorhabens

Pausenräume m² Plätze m² Plätze

Sanitätsräume m² m²

Liegeräume für Frauen
Raumin-
halt (m³)

Anzahl
der Liegen

Raumin-
halt (m³)

Anzahl
der Liegen

Umkleideräume für Männer für Frauen für Männer für Frauen

Grundfläche m² m² m² m²

Zahl der Kleiderablagen

Waschräume

Zahl der Waschbecken

Toilettenräume

Zahl der Duschen

Zahl der Toiletten

Zahl der Urinale
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Champignonsubstrat

Stroh, Mist, Gips, Wasser

siehe BImSch-Antrag

siehe BImSch-Antrag

04:00 23:00 kein Schichtsystem 04:00 23:00 kein Schichtsystem

10 0 0 0 10
7 0 0 0 7
10 0 0 0 10

7 0 0 0 7

28 15 28 15
0 0

0 0 0 0

10 0 10 0

10 0 10 0

2 0 2 0

1 0 1 0

2 0 2 0

2 2
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9. Zusätzliche Angben zu Arbeitsräumen und Sozialeinrichtungen

9.1 Lüftung Lüftungstechnische Beschreibung ist beigefügt

Räume mit

freier Lüftung

raumlufttechnischer Anlage

sonstigen Lüftungsmaßnahmen

9.2 Raumtemperatur

Räume mit besonderer
Raumtemperatur

Raum Temperatur (°C)Nr(n.). / Bezeichnung

9.3 Rutschhemmende Fußböden in folgenden Räumen

Raumbenennung
Art des Bodenbelages

Raum Art des FußbodensNr(n.). / Bezeichnung

9.4 Sicherheitsbeleuchtung in folgenden Räumen

Raumbenennung
(Bereiche) für die eine
Sicherheitsbeleuchtung
vorgesehen ist.

Raum / Bereich

10. Immissionsschutz

10.1 Luftverunreinigung
(z. B. durch Rauch, Ruß,
Staub, Gase, Aerosole,
Dämpfe, Geruchsstoffe)
Art der Verunreinigung

Lage der
Emissionsöffnungen
(Grundriss- und Höhenangaben)

Maßnahmen zur Vermeidung
schädlicher Luftverun-
reinigungen

10.2 Geräusche
(z. B. durch Anlagen, Tätigkeiten,
Fahrzeugverkehr auf dem
Grundstück)
Ursache, Dauer, Häufigkeit

Tageszeit
von - bis

Nachtzeit (22.00 - 6.00)
von - bis

Lage der Geräuschquellen
Austrittsöffnungen, ggf.
Richtungsangaben)

Maßnahmen zur Vermeidung
schädlicher Geräusche
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siehe BImSch-Antrag

siehe BImSch-Antrag

siehe BImSch-Antrag

keine

keine

keine

siehe BImSch-Antrag

siehe BImSch-Antrag

siehe BImSch-Antrag

siehe BImSch-Antrag siehe BImSch-Antrag

siehe BImSch-Antrag

siehe BImSch-Antrag



10.3 Erschütterungen, mechanische Schwingungen

Art, Ursache, Dauer und Häufigkeit

Tageszeit
von - bis

Nachtzeit (22.00 - 6.00)
von - bis

Lage der Erschütterungs-
oder Schwingungsquellen

Maßnahmen zur Vermeidung
schädlicher Erschütterungen
oder Schwingungen
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10.4 Abfallstoffe

Zu Punkt Nr. / den Punkten Nrn., ist eine gesonderte Beschreibung beigefügt.

Datum, Unterschrift der Entwurfsverfasserin/des Entwurfsverfassers Genehmigungsvermerk

Art, Menge pro Zeiteinheit

Zwischenlagerung
Art, Ort und Menge

Art der Beseitigung

11.

10.5 Besonders zu behandelnde Abwässer

Art, Menge pro Zeiteinheit

Art, Ort der Behandlung

Verbleib der Rückstände

Verfahren nach anderen
Rechtsvorschriften
(z. B. Genehmigung, Erlaubnis,
Eignungsfeststellung nach Wasser-,
Gewerbe-, Immissionsschutzrecht)

Art des Verfahrens,
Gegenstand, Antragsdatum

(Ergänzung zu Nr. 5 des
Bauantrags)

Bescheid(e) vom durch Aktenzeichen

12. Sonstige Angaben und Hin-
weise, die zur Beurteilung des
Vorhabens notwendig sind
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I. VERANLASSUNG UND BEAUFTRAGUNG

Die Weiße Köpfe Vertriebsgesellschaft mbH plant auf ihrem Betriebsgrundstück
in der Garther Heide 9 in Emstek den Neubau von zwei Gebäuden.

Unser Büro wurde am 06.07.2022 von der Weiße Köpfe Vertriebsgesell-
schaft mbH auf der Grundlage unseres Angebotes vom 06.07.2022 beauftragt,
eine Baugrunderkundung durchzuführen und die Ergebnisse in einem Geotechni-
schen Bericht zusammenzustellen.

1. Unterlagen

Zur Durchführung der Feldarbeiten und Ausarbeitung des Berichtes erhielten
wir folgende Unterlagen:

Einfacher Lageplan, Bocklage+Buddelmeyer Architekten GmbH, Maßstab
1:1000, Stand: 25.03.2022

2. Angaben zum Bauwerk

Die geplante Erweiterung ist auf dem Betriebsgrundstück der Substratwerk
Gartherheide GmbH & Co.KG in der Garther Heide 9 in Emstek geplant.

Es sind zwei Gebäude (Erweiterung 1 und 2) sowie ein neuer Biofilter vorge-
sehen, die im Norden des Betriebsgrundstückes erstellt werden sollen.

Fundamentpläne sowie statische Angaben zu den Gebäuden lagen uns zum Zeit-
punkt der Berichterstellung nicht vor.

II. DURCHGEFÜHRTE UNTERSUCHUNGEN

Zur Erkundung der Untergrundverhältnisse wurden am 25. Und 26.07.2022 ins-
gesamt acht Rammkernsondierungen (RKS 1 bis RKS 8,  65/36 mm) und drei
schwere Rammsondierungen (DPH 1 bis DPH 3, gemäß DIN EN ISO 22476-2) bis in
Tiefen von 5,0 m unter Geländeoberkante (u.GOK) abgeteuft.

Die Lage der Sondierungen ist der Anlage 1 zu entnehmen. Die Bodenprofile
wurden entsprechend DIN 4022 ingenieurgeologisch angesprochen und in
Schichtenverzeichnissen aufgenommen. Die Ergebnisse sind in der Anlage 2 als
Bohrprofile (DIN 4023) zusammen mit den Rammdiagrammen (DIN EN ISO 22476-
2) höhenrichtig über die Tiefe aufgetragen.

Die Ansatzpunkte der Sondierungen wurden nivelliert und auf die Oberkante
Fertigfußboden der Bestandshalle bezogen (vgl. Anlage 1). Dessen Höhe wurde
mit +/- 0,00 m angenommen. Nach dem Nivellement liegen die Sondieran-
satzpunkte 0,05 m höher bzw. 0,09 m bis 0,95 m tiefer als der Bezugspunkt.
Aus den Sondierungen wurden gestörte Bodenproben entnommen und an drei
exemplarisch ausgewählten Proben die Körnungslinien bestimmt. Sie sind in der
Anlage 3 dargestellt.
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III. BODEN- UND GRUNDWASSERVERHÄLTNISSE

1. Boden

Nach den Kartenunterlagen des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie
(LBEG), Hannover, sind im Untersuchungsgebiet weichselzeitliche Flugsande
über drenthezeitlichen Geschiebelehmen zu erwarten.

Im Bereich der Sondierungen RKS 6 bis RKS 8 war die Oberfläche durch eine
0,08 m bis 0,12 m dicke Schwarzdecke versiegelt. Darunter wurde bis zur maxi-
malen Aufschlusstiefe von 5,00 m unter Gelände folgende Schichtenfolge
erbohrt:

Auffüllung, RC-Schotter (RKS 1, RKS 2, RKS 6 bis RKS 8):

- Petrographie: Schotter, sandig, schwach schluffig.
- Farbe: rot, hellgrau, grau.
- Bis Meter unter Gelände (min./max.): 0,30/0,40.
- Mächtigkeit: 0,28 m bis 0,35 m.
- Lagerungsdichte: mitteldicht.
- Baugrundeigenschaften: gut geeignet.

Mutterboden (RKS 1 bis RKS 6):

- Petrographie: Sand, schluffig, humos bis stark humos.
- Farbe: braun, dunkelbraun, schwarz.
- Bis Meter unter Gelände (min./max.): 0,35/1,50.
- Mächtigkeit: 0,35 m bis 1,50 m.
- Lagerungsdichte: locker bis sehr locker.
- Baugrundeigenschaften: nicht geeignet.

Auffüllung, Sand (RKS 5 bis RKS 8):

- Petrographie: Fein- bis Mittelsand, schwach schluffig bis schluffig.
- Farbe: hellbeige, beige, ocker.
- Bis Meter unter Gelände (min./max.): 0,65 m/1,00 m.
- Mächtigkeit: 0,30 m bis 1,00 m.
- Lagerungsdichte: mitteldicht.
- Baugrundeigenschaften: gut geeignet.

Löss (lokal RKS 1):

- Petrographie: Feinsand bis Schluff.
- Farbe: ocker, beige.
- Bis Meter unter Gelände: 0,75.
- Mächtigkeit: 0,15 m.
- Konsistenz: halbfest bis fest.
- Baugrundeigenschaften: mäßig geeignet, aufgrund der geringen

Mächtigkeit jedoch nicht tragfähigkeitsmindernd.
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Sand:

- Petrographie: Fein- bis Mittelsand, schwach grobsandig bis grobsandig.
- Farbe: hellbeige, beige.
- Bis Meter unter Gelände: >5,00.
- Mächtigkeit: 1,95 m bis 4,20 m.
- Lagerungsdichte: überwiegend gut mitteldicht.
- Baugrundeigenschaften: gut geeignet.

Geschiebelehm (RKS 1 bis RKS 5, RKS 7 und RKS 8):

- Petrographie: Sand bis Schluff, schwach steinig, schwach tonig.
- Farbe: ocker, beige.
- Bis Meter unter Gelände (min./max.): 2,55/4,05.
- Mächtigkeit: 0,95 m bis 2,10 m.
- Konsistenz: halbfest, lokal halbfest bis fest.
- Baugrundeigenschaften: geeignet.

2. Grundwasser

Grundwasser wurde bei den Bohrarbeiten im Juli 2022 bis zur Sondierendtiefe
von 5,00 m u.GOK nicht erbohrt.

Nach den hydrogeolischen Karten des NIBIS-Kartenservers ist Grundwasser in
Tiefen von etwa 45,3 mNHN zu erwarten. Bei mittleren Geländehöhen zwischen
55,0 mNHN und 55,5 mNHN entspricht dies Wasserständen zwischen 9,7 m und
10,2 m unter Gelände.

Nach langanhaltenden, ergiebigen Niederschlagsperioden und in humiden
Jahresabschnitten muss mit der vermehrten Bildung von Stauwasser auf der
Oberkante des Geschiebelehms und der lokal anstehenden Löss-Sedimente ge-
rechnet werden.

3. Körnungsanalysen

Zur Überprüfung der Bodenansprache, überschlägigen Ermittlung des Durchläs-
sigkeitsbeiwertes (kf-Wert) und zur Beschreibung der Homogenbereiche wurden
an drei Proben die Körnungslinien nach DIN 18123 ermittelt. Die Ergebnisse sind
in Tabelle 1 zusammengefasst:
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Sondierungsnummer/
Probennummer

Entnahmetiefe
(m u. GOK)

Anteil
<0,063

mm

Bodenart kf-Wert
(HAZEN)

(m/s)

RKS 2/2-3 0,65-1,90 2,3 Fein- bis
Mittelsand. 1,1 x 10-4

RKS 2/2-5 2,85-5,00 1,6
Mittelsand,
feinsandig,
grobsandig.

1,7 x 10-4

RKS 6/6-4 0,80-3,90 7,6

Mittelsand, stark
feinsandig,

schwach schluffig,
schwach

grobsandig.

7,0 x 10-5

Tabelle 1: Ergebnisse der Körnungsanalysen.

Nach DIN 18130 werden in Abhängigkeit vom Durchlässigkeitsbeiwert (kf-Wert)
folgende Durchlässigkeitsbereiche unterschieden (Tabelle 2):

kf-Wert (m/s) Bereich

unter 10-8 sehr schwach durchlässig

10-8 bis 10-6 schwach durchlässig

über 10-6 bis 10-4 durchlässig

über 10-4 bis 10-2 stark durchlässig

über 10-2 sehr stark durchlässig

Tabelle 2: Durchlässigkeitsbereiche nach DIN 18130.

Die gewachsenen Sande sind mit kf-Werten zwischen kf = 7,0 x 10-5 m/s und
1,7 x 10-4 m/s durchlässig bis stark durchlässig.

Der Geschiebelehm wurde nicht explizit untersucht. Er ist erfahrungsgemäß
schwach durchlässig und wirkt wasserstauend.
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4. Bodenklassifizierung nach DIN 18196 und DIN 18300

Für die Ausschreibung der Erdarbeiten können die angetroffenen Bodengruppen
wie folgt klassifiziert werden (vgl. Tabelle 3):

Homogenbereich O B1 B2 B3

Ortsübliche Bezeichnung Mutterboden RC-Schotter

Aufgefüllte
und

gewachsene
Sande

Geschiebe-
lehm

Tiefenbereich m u. GOK bis 1,50 bis 0,40 bis 5,00 bis 4,05

Korngrößen-
verteilung*

 0,06 mm (%) 5-15* 0-10* 0-10 25-35*

>0,06-2,0 mm (%) 80-85* 15-50* 85-97 60-65*

>2,0-63 mm (%) 0-15* 40-80* 0-5 5-15*
Massenanteil
an Steinen/

Blöcken*

>63-200 mm (%) - - - möglich

>200-630 mm (%) - - - möglich

Dichte* (g/cm³) 1,9-2,1 1,8-1,9 1,9-2,1 1,8-2,1
Undrainierte Scherfestigkeit*

(kN/m²)
- - - 40-80

Lagerungsdichte* (%) 10-20 30-40 20-40 -

Organischer Anteil* (%) >5 <2* < 2 < 2

Bodengruppe OH
[GU],[GE],

[GW]
SE, SU, [SE],

[SU]
SU*, ST, GU*

Altes System DIN 18300: 2002 3 3 3 4

Frostempfindlichkeit* F 2-F 3 F1-F2 F 1 F 3

*Angaben nach Bodenansprache und Erfahrungswerten abgeschätzt, GOK: Geländeoberkante.
Bezeichnung Homogenbereiche gem. ZTV E-StB17.
F1: nicht frostempfindlich F2: gering frostempfindlich F3: sehr frostempfindlich

Tabelle 3: Bodenklassifizierung nach DIN 18196 und DIN 18300.

5. Bodenkennwerte

In Anlehnung an TÜRKE (1998), EAU (2012) und eigenen Erfahrungswerten kön-
nen die in Tabelle 4 aufgeführten Bodenkennwerte bei erdstatischen Berech-
nungen zugrunde gelegt werden.
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Bodenschicht Boden
gruppe

(DIN 1819
6)

Konsistenz/
Lagerungs

dichte

Wichte
erdfeucht/
unter Auf-

trieb

Reibungs-
winkel

Kohäsion Steife-
modul

cal /cal ´
kN/m3

cal cal-cu
[kN/m²

Es
MN/m²

Aufgefüllte und
gewachsene
Sande:
Fein- bis
Mittelsand,
schwach
schluffig.

SE, SU,
[SE], [SU] -/mitteldicht 19/11 32,5-35 - 50-80

Geschiebelehm:
Sand bis Schluff,
schwach steinig,
schwach tonig.

SU*, ST,
GU* halbfest/- 20/10 30 2-4 15-35

Tabelle 4: Bodenkennwerte in Anlehnung an TÜRKE (1998), EAU (2012) und eigenen
Erfahrungswerten.

6. Erdbebenzone

Die Gemeinde Emstek befindet sich nach DIN 4149 in keiner Erdbebenzone.
Seismische Aktivitäten und daraus folgende Einwirkungen auf Gebäude sind in
diesem Bereich nicht zu erwarten und werden daher für die weiteren Ausführ-
ungen nicht berücksichtigt.

IV. GRÜNDUNGSTECHNISCHE FOLGERUNGEN

1. Geotechnische Kategorie

Den Baugrund bilden die aufgefüllten und gewachsenen Sande sowie die Ge-
schiebelehme. Die Grundwasseroberfläche befindet sich unterhalb der Grün-
dungsebene. Die Baugrund- und Grundwasserverhältnisse können in die Geo-
technische Kategorie GK 1 bis GK 2 in Anlehnung an DIN 4020 eingeordnet wer-
den.

Bei den geplanten Bauwerken handelt es sich voraussichtlich um übliche Hoch-
bauten auf Streifenfundamenten und einer Bodenplatte der Geotechnischen
Kategorie GK 2 in Anlehnung an DIN 4020.

2. Auswertung und Bewertung

Für die Gründung der Erweiterung 1 ist die vorhandene Schwarzdecke aufzu-
nehmen. Der im Bereich der Erweiterung 2 erbohrte Mutterboden ist nicht trag-
fähig und muss ebenfalls vor Baubeginn vollflächig und unter Einhaltung eines
Lastabtragungswinkels von 45° aus den Gründungsbereichen ausgebaut werden.

Darunter stehen aufgefüllte oder gewachsene Böden aus RC-Schotter und/oder
schwach schluffigen, schwach grobsandigen Fein- bis Mittelsanden an, in die
Geschiebelehmhorizonte in halbfester bis fester Konsistenz eingeschaltet sind.
Diese Böden sind zur Aufnahme der Bauwerkslasten grundsätzlich gut geeignet.
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Zum Auffüllen des Geländes und zum Niveauausgleich sind Sande (z. B. SE/SW,
gemäß DIN 18196) zu verwenden, die lagenweise (d = 0,30 m) und auf mindes-
tens 98 % der einfachen Proctordichte einzubauen sind. Hierzu können auch die
vorhandenen Auffüllungen mit herangezogen werden. Verdichtungsnachweise
auf der Oberkante des Sandplanums können durch statische Last-
plattendruckversuche erfolgen. Dabei sollten Ev2  70 MN/m² und Ev2/Ev1  2,50
erreicht werden.

Die Gebäude können flach über Streifenfundamente und einer Bodenplatte ge-
gründet werden. Die Bewehrung erfolgt nach statischem Ermessen. Fundamente
sind frostfrei mit einer Mindesteinbindetiefe von 0,80 m zu gründen.

Für Fundamente mit Breiten zwischen b = 0,40 m und 2,00 m kann der Bemes-
sungssohlwiderstand mit

R,d = 320 kN/m2

angenommen werden.

Setzungen sind dabei in der Größenordnung von s = 1 cm bis 2 cm zu erwarten.
Die Grundbruchsicherheit ist gegeben.

Für die Bemessung einer elastisch gebetteten Bodenplatte kann je nach Verfah-
ren der Bettungsmodul mit ks = 20 MN/m3 oder der Steifemodul mit
Es = 40 MN/m2 angenommen werden.

V. HINWEISE ZUR BAUAUSFÜHRUNG

1. Baugrube, Böschungen

Für die Herstellung von Baugruben gilt grundsätzlich die DIN 4124. Baugruben
mit einer Tiefe  1,25 m können ohne zusätzliche Sicherungsmaßnahmen (z. B.
Abböschung, Spundwand, etc.) hergestellt werden.

2. Schutz des Gebäudes vor Wasser

Bei den Bohrarbeiten im Juli 2022 wurde kein Grundwasser angetroffen.

Über die Arbeitsräume eindringendes Oberflächenwasser kann aufgrund der
aufgefüllten und gewachsenen, durchlässigen Sande schnell in tiefere Schichten
absickern. Unter dieser Voraussetzung ist eine Abdichtung des Gebäudes nach
W1-E ausreichend.

3. Wiederverwendung Bodenaushub

Beim Aushub können Schwarzdecke, Mutterboden, RC-Schotter sowie Sande und
Lehme anfallen. Die Sande sowie der RC-Schotter sind wiedereinbaubar. Der
schlecht verdichtbare Geschiebelehm und der Mutterboden können im Grün-
dungsbereich nicht wieder eingebaut werden.

Erstelldatum: 27.09.2024  Version: 3.1  Erstellt mit: ELiA-2.8-b5
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VI. SCHLUSSBEMERKUNGEN

Der vorliegende Bericht beschreibt die in unmittelbarer Umgebung der punktu-
ellen Bodenaufschlüsse festgestellten Baugrundverhältnisse in geologischer,
bodenmechanischer und hydrogeologischer Hinsicht und ist nur für diese gültig.
Interpolationen zwischen den Aufschlusspunkten sind nicht statthaft. Die bau-
technischen Aussagen beziehen sich auf den zum Zeitpunkt der Erstellung die-
ses Berichtes bekannten Planungsstand und auf die Ergebnisse der Aufschluss-
bohrungen. Bei einer wesentlichen Planungsänderung, wie z. B. veränderte Hö-
henlage des Bauwerkes, oder von den vorstehenden Angaben abweichend fest-
gestellte Baugrundverhältnisse, sollten die getroffenen Aussagen und Emp-
fehlungen überprüft und ggf. an die geänderten Randbedingungen angepasst
werden.
Sämtliche Aussagen, Bewertungen und Empfehlungen basieren auf dem im Be-
richt beschriebenen Erkundungsrahmen und erheben keinen Anspruch auf eine
vollständige repräsentative Beurteilung der Fläche.

Vechta, 30. August 2022

Dipl.-Geol. Dr. Joachim Lübbe Tobias Rode, M.Sc.-Geow.

Der Bericht wird dem Auftraggeber auch im pdf-Format zur Verfügung gestellt. Die EDV-Version ist nur in

Verbindung mit einer original unterschriebenen Druckversion in Papierform gültig.

Erstelldatum: 27.09.2024  Version: 3.1  Erstellt mit: ELiA-2.8-b5
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ANLAGE 1

Lageplan

Erstelldatum: 27.09.2024  Version: 3.1  Erstellt mit: ELiA-2.8-b5
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ANLAGE 2

Bohrprofile nach DIN 4023 und Rammdiagramme
nach DIN EN ISO 22476-2
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Körnungslinien
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Löschanlagenkonzept

Entwurfsplanung Sprinkleranlage

EPS-P841-23-02
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100 SDR 11 PN 16

Nennweite
Rohrgewicht kg/m

Wassergefüllt, inkl. Formstücke,

Halterungen und Sprinkler

DN 40 4,80

DN 50 7,70

DN 65 9,10

DN 80 12,10

DN 100 18,50

DN 125 26,20

DN 150 37,50
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Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg

Theodor-Tantzen-Platz 8
26122 Oldenburg

Emstek, 6. Dezember 2023

Stellungnahme, Aktenzeichen: 40211/1-8.5.1-OL 23-155)

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Bezug auf die Nachforderungen zu unserem aktuellen BImSch-Antrag am Standort in Emstek-
Garthe möchte wir gerne Stellung zur Ausführung in Holzbauweise nehmen.

Das geplante Bauvorhaben dient zur Herstellung von Pilzsubstrat, das im Wesentlichen aus
Stroh, Wasser und Hühnertrockenkot (HTK) hergestellt wird. Während der Kompostierung in den
Bunkern steigt aus dem Substrat eine sehr aggressive Abluft auf. Diese Luft wird abgesaugt und
über einem Wäscher dem Biofilter zugeführt. Obwohl die beschriebene Luft gereinigt wird,
werden korrosionsanfällige Baustoffe wie Stahl sehr stark angegriffen - auch wenn dieser Stahl
verzinkt ist.

Unter Berücksichtigung dieser Umgebungsfaktoren möchten wir auf die Notwendigkeit einer
abweichenden Bauweise aus Holz hinweisen, da dieses Baumaterial von Natur aus über eine
hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit verfügt.  Eine langfristige Stabilität und
Haltbarkeit sollen so gewährleistet werden. Aus langjährigen Erfahrungen hat sich gezeigt, dass
eine Kombination aus Stahlbetonstützen, Holzleimbindern und Verbindungselementen aus
Edelstahl die optimalen Materialien für eine derartige Anlage ist.
Gerne lassen wir Ihnen einige Beispielbilder eines anderen Substratwerkes aus Kanada
zukommen, bei welchen nach kürzester Zeit die dargestellten Schäden nachzuweisen waren und
eine Komplettsanierung notwendig wurde.

Für weiterführende Informationen oder ausführlichere Diskussionen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Erstelldatum: 27.09.2024  Version: 3.1  Erstellt mit: ELiA-2.8-b5
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Kompensation:

Die Substratwerk Gartherheide GmbH & Co. KG plant die Erweiterung des bisherigen

Betriebsgeländes am Standort Garther Heide 9 in 49685 Emstek. Hierbei sollen sowohl östlich

als auch nördlich des bisher bestehenden Betriebes neue Flächen versiegelt werden.

Für die Herrichtung der Erweiterungen müssen bestehende Kompensationsflächen weichen.

Diese Flächen werden in der Bilanzierung aufgrund ihres Alters und der Struktur mit einem

Zuschlagsfaktor von 1,5 mit einbezogen. Bei der Gegenüberstellung der Flächen soll zudem

ein bestehendes Kompensationsdefizit behoben werden. Dieses Defizit für den Standort ist mit

in die Berechnung eingeführt.

Grundsätzlich war das Plangebiet vor Bau der Anlagen, sowie das neue Erweiterungsgebiet

eine intensiv genutzte Ackerfläche.

Trittrasenflächen auf dem Gelände werden in der Planung als gleichwertig im Vergleich zum

Ackerbiotopp angesehen. Die Bewertung erfolgt nach dem vereinfachten Cloppenburger

Kompensationsmodell

Ist  Zustand

Nutzungsart Fläche in m² Kompensationsbedarf in m²
Versiegelte Fläche 27.276 13.638
Kompensationsflächen (Linienhafte
standortgetreue Gehölzpflanzungen)

4.926 - 4.926

Trittrasenflächen 1.375 0
Acker (Sandacker) 18.781 0
Gesamt 52.358 8.712

Plan Zustand

Nutzungsart Fläche in m² Kompensationsbedarf in m²
Versiegelte Fläche Bestand 27.276 13.638
Neu hinzukommende versiegelte
Fläche

14.306 7.153

Kompensationsflächen Bestand 3.938 - 3.938
Kompensationsflächen Abgehend* - 988 1.482
Kompensationsflächen Neu 2.892 - 2.892
Trittrasenfläche Bestand 1.375 0
Trittrasenfläche hinzukommend 2.571 0
Gesamt 52.358 15.443

* Die abgehende Kompensationsfläche wird versiegelt, daher wird Sie bei der Kompensationsbilanz mitgerechnet, jedoch bei
der Flächenbilanz außenvorgelassen.
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Nach der Gegenüberstellung des Ist- sowie des Planzustandes ergeben sich ein

Kompensationsdefizit von 15.443 m². Die Eingrünung der Flächen soll zum Ausgleich des

Landschaftsbildes z.T. vor Ort und zum Teil über Ökopunkte geregelt werden. Vor Ort wurden

die geplanten Kompensationen bereits in die Gegenüberstellung eingebunden. So ist Richtung

Westen eine Verlängerung der bestehenden Kompensation mit einer Breite von 4.5 m (die

bestehende Bebauung und die Flächenbesitzverhältnisse lassen an dieser Stelle keine breitere

Kompensation zu) geplant.

Im Norden, Westen und Südwesten soll jeweils eine 6.5 m breite Kompensation entstehen und

im Süden an die bestehende Eingrünung anschließen. Als Zielbiotop ist eine lineare

Gehölzpflanzung aus heimischen entsprechend der bestehenden Pflanzung geplant.

Als Artenzusammensetzung sind folgende Arten geplant:

Bäume I. Ordnung: Stieleiche, Winterlinde, Buche, Winterkirsche

Baume II. Ordnung: Feldahorn, Hainbuche, Moorbirke

Sträucher: Strauchhasel, Faulbaum, Besenginster, Brombeere, Holunder o.ä.

Die Pflanzgrößen sollen 80-120 cm sein und die Pflanzabstände 100-150 cm.

Die Lage der Pflanzungen sind dem beigefügten Eingrünungsplan zu entnehmen.

Das ausbleibende Defizit soll über den Kauf von Ökopunkten der Haase-Wasseracht abgegolten

werden. Zur Vereinfachung wird daher davon ausgegangen, dass 1 m² Kompensation einem

Ökopunkt entspricht. Daher sollen 15.433 Ökopunkte über diesen Weg erworben werden.

Anlage:

Eingrünungsplan

Fragebogen zur Eingriffsregelung

TK 25 Ausschnitt
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Anlage zum Bauantrag
Bauherr/Bauherrin (Name, Vorname) Telefon

Anschrift (Straße, Haus-Nr., Plz, Wohnort)

Aktenzeichen:

Bauaufsichtsbehörde

An den
Landkreis Cloppenburg
60 - Bauamt
Eschstraße 29

49661 Cloppenburg

Fragebogen
zur

Beschreibung und Beurteilung der
Eingriffe gemäß § 17 Abs. 4
Bundesnaturschutzgesetz
bei Bauvorhaben im Außenbereich

Baugrundstück in (Ort, Straße) Gesamtgröße

Gemarkung Flur Flurstück(e)

1. Bestandsaufnahme
 Darstellung im Lageplan
 Die Nutzung des Baugrundstücks einschließlich seiner Umgebung ist in einem Lageplan im Maßstab

1 : 3000 oder größer darzustellen.

 Untersuchungsraum
 - bei emittierenden Bauvorhaben = Immissionskreis(z. B. voller Immissionsabstand nach den VDI-
  Richtlinien 3471 Schweine, 3472 Hühner oder der TA-Luft)
 - bei übrigen Bauvorhaben 50 m

 Darzustellen sind
 - bereits befestigte Flächen (Gebäude, Pflaster u. a.)
 - Gartenanlage (Vor-, Zier-, Gemüse-, Obstgarten bzw. Obstwiese, Rasenfläche u.a.)
 - flächige Hofgehölze
 - vorhandene Eingrünungen mit Angabe der Breite und Höhe
 - sonstige unversiegelte Flächen (Wege, Stell-, Lagerflächen u. a.)
 - Ackerland
 - Grünland
 - Wald
 - Sonstiges (Gräben, Wasserflächen, nicht genutzte Bereiche u. a.)

2. Bestimmungen des Eingriffs gemäß § 17 Abs. 4 Bundesnaturschutzgesetz

2.1 Eingriffe in den Naturhaushalt
durch das Bauvorhaben erstmalig versiegelte Grundfläche
einschließlich erforderlicher Nebenanlagen (Pflasterfläche, Zufahrt u. a. ) __________________ m2

davon bisher genutzt als:
a) Garten __________________ m2

b) Flächiges Hofgehölz __________________ m2

c) Acker __________________ m2

d) Grünland __________________ m2

e) Wald __________________ m2
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f) Vorhandene Eingrünung

Lage Art   (z. B. Baumreihe, Wallhecke, Wald, Wind-
       schutzstreifen, gehölzloser Randstreifen u. a.) m2

Nordseite

Südseite

Westseite

Ostseite

g) Sonstiges  (Art bitte angeben)

________________________________________________________ __________________ m2

________________________________________________________ __________________ m2

________________________________________________________ __________________ m2

2.2 Eingriffe in das Landschaftsbild
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

 Höhe des geplanten Bauwerkes     ___________________ m

 Durch das Bauvorhaben beseitigter Gehölzbewuchs
Siehe Punkt 2.1

 Sonstiges (Art bitte angeben)
 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 Das geplante Bauwerk überragt das höchste vorhandene Gebäude um mehr als 20 %.

 Das geplante Bauwerk überragt den auf dem Flurstück oder den benachbarten Flurstücken (die im
Eigentum des Antragstellers stehen) nach Durchführung der Baumaßnahme verbleibenden höchs-
ten Baumbestand um mehr als 20 %.

 Das geplante Bauwerk überragt weder vorhandene Gebäude noch den nach Durchführung der
Baumaßnahme verbleibenden Baumbewuchs.

3. Minimierungsmaßnahmen gemäß § 15 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz

3.1 Abstand des Bauvorhabens zu vorhandenem Gehölzbewuchs __________________ m

Wenn erforderlich: Schutz der Gehölze während der Baumaßnahme (Maßnahmen bitte angeben)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3.2 Sonstige Minimierungsmaßnahmen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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Baumreihe 1.416

abgehende Kompensation 988

5

-

-

www.lkclp.de



Bedingung:
Eingrünung des Bauvorhabens muss gewährleistet sein
Keine Förderung im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren
Mindestgröße 1.000 m²
Verwendung alter Obstsorten (s. hierzu Flyer des Landkreises „Streuobstwiesen“)
Qualität: Hochstamm (Kronenansatz ab 1,8 m)
Pflanzverband von 10 m x 10 m
Ansaat der Fläche mit extensiver Grünlandmischung für die Nutzung als Wiese
Extensive Grünlandnutzung: höchstens 2-schurige Mähweise oder Beweidung mit einem Rind, einem
Pferd oder 9 Mutterschaf pro ha
Bei Beweidung ist ein Verbissschutz notwendig
Verzicht auf Pflanzenbehandlungs- und Düngemittel
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Acker

2.892

CAD 6.5 2.892

Bäume I. Ordnung: Stieleiche, Winterlinde, Buche, Winterkirsche
Baume II. Ordnung: Feldahorn, Hainbuche, Moorbirke
Sträucher: Strauchhasel, Faulbaum, Besenginster, Brombeere, Holunder o.ä.

80 - 120 cm

100- 150 cm

Die restliche Kompensationsanforderungen sollen durch den Erwerb von
Ökopunkten, bereitgestellt durch die Haase-Wasseracht, abgegolten werden.

www.lkclp.de
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Bankverbindungen: Landessparkasse zu Oldenburg Volksbank Essen-Cappeln eG
IBAN: DE79 2805 0100 0080 4020 27 IBAN: DE29 2806 3526 0016 0016 00
BIC: SLZO22DE BIC: GENODEF1ESO

1/1

Wasser- und Bodenverband

Hase-Wasseracht
 Unterhaltungsverband 98
 Landschaftsverband

Dienstgebäude:
Bahnhofstraße 2
49632 Essen-Oldenburg

Telefon: 05434/80688-21

www.hase-wasseracht.de
E-mail: Runge@hase-wasseracht.de

HASE-WASSERACHT · Bahnhofstraße 2  · 49632 Essen

Substratwerk Gartherheide GmbH & Co. KG
z.Hd. Frau Bockhorn
Garther Heide 9
49685 Emstek

AZ: 2070
Betreff: Werteinheiten

Sehr geehrte Frau Bockhorn,

gerne kommen wir Ihrem Wunsch nach, 15.433 Werteinheiten im anerkannten

vorzumerken.

Die Reservierung und Preisbindung für die Werteinheiten ist bis zum 01.12.2024 gültig.

Bei Genehmigung der gepl. Maßnahme ist ein Vertrag zu schließen, dieser dient als
Nachweis für die Untere Naturschutzbehörde.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Florian Runge
-Verbandsingenieur-

Essen, den 22.01.2024
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